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Zielsetzung und Anlass des Vorhabens 
 
Ziel ist die Entwicklung eines modellhaften Handlungsansatzes zur nachhaltigen Sanierung histo-
risch wertvoller wassergeprägter Baudenkmäler unter Berücksichtigung des aktuellen Standes an-
wendungsorientierter ökologischer Forschung zur Sicherung und Entwicklung von floristisch / faunis-
tisch bedeutsamen Natursteinmauern sowie wertvoller Ersatzlebensräume für auengewässertypi-
sche Organismen.  
Für das Modellvorhaben wurde die Gräfte (Grabenanlage) am Gut Sutthausen bei Osnabrück ge-
wählt, da hier die besondere Konstellation der auf relativ kleinem Raum vielfältig differenzierten 
Land-, Wasser- und Übergangslebensraumtypen bei der Umsetzung eines entsprechend ausgerich-
teten Sanierungskonzeptes erhebliche naturschutzfachliche Entwicklungspotentiale eröffnet: So be-
stehen im Bereich der Gräfte gute Voraussetzungen für eine nachhaltige Ansiedlung gefährdeter und 
vom Aussterben bedrohter Fischarten der Auengewässer. Aber auch schon heute besitzt die Gräfte 
einen hohen naturschutzfachlichen Wert als Lebensraum für seltene und gefährdete Tier- und Pflan-
zenarten.  
Dass die Gräfte teilweise umfassende Mauerwerk ist in wesentlichen Teilen sanierungsbedürftig. In-
folge physikalischer und chemischer Verwitterungsprozesse haben sich an der wasserseitigen Basis 
der Mauern vielerorts deutlich sichtbare Schäden ergeben. Das oberhalb der Wasserlinie gelegene 
Mauerwerk ist durch gewässerseitig auswachsende Gehölze und landseitig eingedrungenes Wur-
zelwerk von Bäumen vielerorts geschädigt. Durch fortgesetzten Eintrag von Laub und infolge hoher 
interner Primärproduktion weist die Gräfte zudem in weiten Bereichen ihrer Sohle starke Ver-
schlammungen auf. Seit einigen Jahren fällt sie deshalb im Sommer partiell auch trocken.   
Nach erfolgreicher Ansiedlung auengewässertypischer Fischarten in der sanierten Gräfte sollen zu-
künftig bei hinreichender Reproduktion Teile der Fischpopulationen entnommen werden, um in der 
Region künstliche Gewässer, insbesondere Rückhaltebecken, bei entsprechender Eignung mit ge-
fährdeten und vom Aussterben bedrohten auengewässertypischen Fischarten zu besiedeln.  
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Darstellung der Arbeitsschritte und der angewandten Methoden 
 
Vor Beginn der Sanierungs- und Entwicklungsprojektes wurden Anwohnerbefragungen, Auswertun-
gen bestehender Kataster und ergänzende Untersuchungen zu Vorkommen von seltenen, gefährde-
ten und besonders geschützten Arten, Pflanzengesellschaften und Lebensraumtypen durchgeführt. 
Auf der Basis dieser Daten wurden Bereiche abgegrenzt, die für den Naturschutz von besonderem 
Wert sind und deshalb nicht durch Sanierungsarbeiten beeinträchtigt werden dürfen. Durch ein Ras-
ter von Rammkernsondierungen wurde das Ausmaß der Verschlammung der Gräfte bestimmt. Das 
dabei gewonnene Probenmaterial wurde auf Belastungen durch Schwermetalle hin untersucht. Auf-
grund der Befunde war es erforderlich, in der Gräfte zwei leicht schwermetallbelastete Teilbereiche 
abzugrenzen und gesondert zu behandeln. Auf Basis dieser Daten wurde ein Maßnahmenkonzept 
entwickelt, das die Sanierungsmaßnahmen und die zeitliche Abfolge der Arbeiten festlegte.  
Vor Beginn der Sanierungsarbeiten wurde aus der Gräfte der gesamte Fischbestand entnommen. 
Dies erfolgte bei stark abgesenktem Wasserstand mittels Elektrobefischung. Im Anschluss hieran 
wurden aus der vollständig abgelassenen Gräfte auch die dort vorhandenen Großmuscheln gebor-
gen. Auengewässertypische Fische und Großmuscheln wurden zwischengehältert, um sie nach dem 
Abschluss der Sanierung wieder in die Gräfte zurück zu setzen. Eurytop verbreitet vorkommende au-
tochthone Fischarten wurden in die benachbarte Düte verbracht. Nicht autochthone Fische wurden 
einer tierschutzgerechten Verwertung zugeführt. Aus dem ummauerten nördlichen Teil der Gräfte 
wurden zudem Schwimmblattpflanzen der Art Nuphar lutea entnommen und zwischengehältert, um 
nach Abschluss der Sanierung auch im südlichen Teil der Gräfte Bestände dieser den Wasserkörper 
strukturierenden Art anzusiedeln. 
Die Entschlammung der Gräfte erfolgte nach einer mehrwöchigen Entwässerungsphase mit Ketten-
baggern. Der leicht schwermetallbelastete Schlamm verblieb in der Gräfte. Im nördlichen Becken der 
Gräfte blieb die Schwimmblattpflanzendecke im Bereich des dort nicht geräumten Z1-Schlammes 
unangetastet erhalten. Der nicht belastete Schlamm wurde zur Düngung und Bodenverbesserung auf 
Ackerflächen der näheren Umgebung ausgebracht. Die Mauersanierung erfolgte in Abschnitten nach 
Einweisung der Maurer und unter Begleitung durch einen Landschaftsarchitekten. Soweit möglich 
wurden bei den Arbeiten Vorkommen von Arten schutzwürdiger Mauerritzengesellschaften sowie 
mögliche Brutnischen gewässerorientiert lebender Vögel erhalten. 
Nach Abschluss der Mauersanierungsarbeiten wurde die Gräfte wieder mit Wasser befüllt. Nach ei-
ner Standzeit von vier Wochen wurden die zwischenzeitlich gehälterten auengewässertypischen Fi-
sche und Großmuscheln in die Gräfte zurück überführt. Der Hauptbesatz erfolgte im Frühjahr 2011. 
Im Oktober 2011 wurde ein erstes Monitoring zur Entwicklung der Fischbestände in der Gräfte 
durchgeführt. Zum Einsatz kamen dabei Kleinfischtrichterreusen und Flügelreusen. 
 
Ergebnisse und Diskussion 
 
Die Ufer der Gräfte beherbergten vor der Sanierung sowohl in den ummauerten als auch in den nicht 
ummauerten Teilen naturschutzfachlich wertvolle Vorkommen von Pflanzenarten, Pflanzengesell-
schaften und Lebensraumtypen. Der Wasserkörper des vollständig ummauerten nördlichen Teils der 
Gräfte war zudem weitflächig geprägt von einer wertvollen Schwimmblattpflanzendecke (Nuphar lu-
tea). Diese Vorkommen konnten im Rahmen der Sanierung oft ohne wesentliche Beeinträchtigung 
gesichert werden. Die vorher nur im nördlichen Becken vorkommenden Schwimmblattpflanzen 
kommen nach der Sanierung auch im südlichen Becken langsam strukturbildend zur Entfaltung. 
Der Fischbestand der Gräfte bestand vor der Sanierung von der Individuenzahl her zu etwa 90% und 
von der Biomasse her zu über 99% aus Fischen allochthoner Arten aus dem asiatischen Raum 
(Giebel, Graskarpfen, Silberkarpfen und Spiegelkarpfen). Großmuscheln waren vor der Sanierung in 
der Gräften kaum mehr vorhanden. Nach dem Neubesatz der Gräfte mit vier autochthonen auenge-
wässertypischen Fischarten und Aufstockung der Großmuschelbestände wurde beim ersten Monito-
ring im Oktober 2011 bei den Arten Bitterling, Moderlieschen und Rotfeder erfolgreiche Fortpflan-
zung festgestellt. Bei der vierten, in die Gräfte neu eingesetzten Art Karausche konnte noch keine 
Reproduktion registriert werden. Aufgrund der im Frühjahr 2011 eingesetzten Altersklassen ist für 
diese Art mit Fortpflanzung erst ab 2012 zu rechnen. Bei dem Monitoring wurden drei weitere Fisch-
arten nachgewiesen. Es handelte sich um die autochthonen Arten Gründling und Dreistachliger 
Stichling sowie um die allochthone Art Giebel. Es ist davon auszugehen, dass alle drei Arten zukünf-
tig in der Gräfte reproduzieren werden. In Bezug auf die Arten Dreistachliger Stichling und Gründling 
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erscheint dies nicht problematisch. Dem erneuten Auftreten des Giebels in der Gräfte ist jedoch 
höchste Aufmerksamkeit zu widmen, da diese invasive Art bereits zuvor in der Gräfte zur Massen-
entwicklung neigte und insbesondere für die neu in die Gräfte ausgebrachte Art Karausche eine 
problematische Konkurrenz darstellt.  
 
Öffentlichkeitsarbeit und Präsentation 
 
Über die Ziele des Projektes sowie den Fortgang und den erfolgreichen Abschluss der Sanierungs-
arbeiten wurde in der Neuen Osnabrücker Zeitung und im Lokalradio berichtet. Abschließend wurden 
zu dem Projekt drei Informationstafeln für Besucher des Gutes entworfen und an geeigneter Stelle 
nahe der Gräfte aufgestellt. Über die Ergebnisse des fortlaufenden Monitorings zur Entwicklung der 
Fischbestände in der Gräfte sowie über Ansiedlungsversuche und Ansiedlungserfolge mit gefährde-
ten auengewässertypischen Fischarten in städtischen Rückhaltebecken soll zukünftig in den viertel-
jährlich erscheinenden NWA-Nachrichten regelmäßig berichtet werden. Über Versuche und Erfolge 
der Besiedlung städtischer Rückhaltebecken mit gefährdeten auengewässertypischen Fischarten soll 
zudem auch im Magazin „hier“ der Stadtwerke, das an alle Osnabrücker Haushalte kostenfrei verteilt 
wird, und darüber hinaus auch in der Neuen Osnabrücker Zeitung berichtet werden. Auch lokale 
oder sogar regionale Radio- und Fernsehsender sollen im Rahmen der Fortführung des Projekts zur 
Berichterstattung aufgefordert werden. Nach mehrjähriger Laufzeit des Monitorings zur Entwicklung 
des Fischbestandes der Gräfte sollen die Ergebnisse auch zusammenfassend in der Fachpresse 
veröffentlicht werden. Ansiedlungsversuche und erfolgreiche Ansiedlungen von gefährdeten Fischar-
ten in städtischen Rückhaltebecken sollen ebenfalls wissenschaftlich dokumentiert und in der Fach-
presse publiziert werden.  
Auf Anregung der DBU wurden die bisherigen Projektergebnisse für national zugängliche Datenban-
ken aufbereitet und zur Veröffentlichung bereitgestellt. Hierzu zählt das Fraunhofer-
Informationszentrum Raum und Bau (IRB), Stuttgart, sowie das Hornemann Institut - Zentrum für die 
Erhaltung des Weltkulturerbes, Hildesheim. 
 
Fazit 
 
Die Entschlammung der Gräfte und die Sanierung der zugehörigen Ufermauern konnten im Einklang 
der Interessen von Denkmal- und Naturschutz durchgeführt werden.  
Die Authentizität der Ufermauern wurde erhalten, indem bei erforderlichem Steinersatz ein bau-
werkstypischer Naturstein und ein bauwerkstypischer Trass-Kalkmörtel zum Einsatz kamen.  
Die für den Naturschutz bedeutsamen Vorkommen von Arten, Pflanzengesellschaften und Lebens-
raumtypen konnten für den Standort nachhaltig gesichert werden. Neben allgemein oder regional 
seltenen Arten betrifft dies insbesondere auch FFH-Arten und FFH-Lebensraumtypen der Gewässer, 
der Ufer und der Auen. 
Durch Entfernung der nicht autochthonen, teils invasiven Fischarten aus der Gräfte und durch er-
gänzenden bzw. Neubesatz mit gefährdeten auengewässertypischen Fischarten und Großmuscheln 
konnte für das ökologische System der Düte ein Beitrag geleistet werden zur Förderung der Entwick-
lung einer naturgemäßeren Biodiversität.  
Im Rahmen des im Oktober 2011 erstmalig durchgeführten Monitorings wurde in der Gräfte bereits 
erfolgreiche Reproduktion bei den auengewässertypischen Fischarten Bitterling, Moderlieschen und 
Rotfeder festgestellt.  
Wann und in welchem Umfang in den nächsten Jahren Rückhaltebecken der Stadt Osnabrück mit 
gefährdeten auengewässertypischen Fischarten aus der Gräfte besiedelt werden können, wird sich 
erst in den kommenden Jahren zeigen. Neben hinreichenden Reproduktionsüberschüssen in der 
Gräfte wird hier die Bereitschaft der Kooperationspartner Stadtwerke Osnabrück und Niedersäch-
sisch-Westfälischer Anglervereinigung e. V. zu langfristiger vertrauensvoller Zusammenarbeit ent-
scheidend sein für den Erfolg. Es erscheint sinnvoll, dass die städtische Naturschutzverwaltung bei 
dieser Zusammenarbeit moderierend und koordinierend Verantwortung übernimmt. 
Der aus der Gräfte entnommene, nicht relevant belastete Schlamm konnte zur Bodenverbesserung 
und Düngung im näheren Umfeld der Gräfte auf landwirtschaftlichen Flächen ausgebracht werden.  
 
Deutsche Bundesstiftung Umwelt    An der Bornau 2    49090 Osnabrück    Tel  0541/9633-0    Fax  0541/9633-190  http://www.dbu.de 
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2 Zusammenfassung 

Das Gut Sutthausen befindet sich auf dem Gebiet der Stadt Osnabrück. Die Anfänge des Gutes ge-
hen auf eine Wasserburg des 13. Jahrhunderts zurück. Zeugen einer sehr wechselhaften Bauge-
schichte sind heute insbesondere das weitgehend von Gewässern umgebene Herrenhaus (17. Jhdt.) 
und mehrere ebenfalls unter Denkmalschutz stehende Nebengebäude. Umfangreiche Flächen der 
Umgebung weisen auch hohen naturschutzfachlichen Wert auf (s. Abb. 1). 

Als Grundlage für die landschaftsarchitektonische Restaurierung der Freiflächen wurde im Jahr 2007 
ein Maßnahmenkonzept erarbeitet, das besonders im Bereich der Gräfte, die zusammen mit der 
Düte den Zugang zum Herrenhaus bestimmt, erheblichen Sanierungsbedarf dokumentierte. 

Die Ufer der Gräfte bestehen etwa zur Hälfte aus mächtigen Natursteinmauern, die dem Anwesen 
ein wasserschlossähnliches Erscheinungsbild verleihen. Das Mauerwerk war in wesentlichen Teilen 
sanierungsbedürftig. Infolge physikalischer und chemischer Verwitterungsprozesse hatten sich ver-
stärkt an der nassfeuchten Basis der Mauern vielerorts deutlich sichtbare Schäden ergeben. Das 
oberhalb der Wasserlinie gelegene Mauerwerk war durch gewässerseitig auswachsende Gehölze 
und landseitig eingedrungenes Wurzelwerk von Bäumen vielerorts geschädigt.  

Die Natursteinmauern der Gräfte stellen einen in der Region recht seltenen Sekundärstandort mit 
extremen Feuchte- und Temperaturverhältnissen dar und besitzen von daher einen hohen natur-
schutzfachlichen Wert. Die Mauern werden von verschiedenen schutzwürdigen Tierarten als Le-
bensraumkompartiment genutzt und von seltenen Pflanzen der Mauerritzengesellschaften besiedelt. 
Durch behutsame Entfernung der vielerorts aus dem Mauerwerk auswachsenden Gehölze wurden 
zuvor von Ast- und Blattwerk verschattete Mauerbereiche wieder sichtbar und von der Sonne be-
schienen. Hierdurch erweiterten sich auch die Ansiedlungsmöglichkeiten für seltene und gefährdete 
Pflanzen und Tiere. 

Durch fortgesetzten Eintrag von Laub und infolge hoher interner Primärproduktion wies die Gräfte in 
weiten Bereichen ihrer Sohle extreme Verschlammungen auf. Seit einigen Jahren fiel sie deshalb im 
Sommer partiell auch trocken. Teilbereiche der Gräfte wiesen leichte Kontaminationen mit Schwer-
metallen auf, die über die Düte mit dem Zulaufwasser eingetragen worden sein dürften. 

Der hohe naturschutzfachliche Wert der Gräfte ergibt sich teils aus ihrer aktuellen und teilweise aus 
ihrer potentiellen Funktion als Lebensraum für seltene und gefährdete Tier- und Pflanzenarten. Der 
nicht ummauerte südliche Teil der Gräfte ist aus diesem Grund seit dem Jahr 2008 als Teil des FFH-
Gebietes DE-3613-332 (Düte mit Nebenbächen) ausgewiesen. 

Anlass für das Projekt war die Notwendigkeit, für die Gräfte ein Sanierungskonzept zu entwickeln 
und umzusetzen, das sowohl die Aspekte des Kulturgüterschutzes als auch die naturschutzfachli-
chen Erfordernisse in angemessener Weise berücksichtigt und harmonisiert.   

Die besondere Konstellation der auf relativ kleinem Raum vielfältig differenzierten terrestrischen, 
amphibischen und limnischen Lebensraumtypen eröffnet durch die Umsetzung des Sa-
nierungskonzeptes erhebliche naturschutzfachliche Entwicklungspotentiale: So sind im Bereich der 
Gräfte gute Voraussetzungen für eine nachhaltige Ansiedlung gefährdeter und vom Aussterben be-
drohter Fischarten der Auengewässer entstanden. Ein Monitoring der aktuellen Fischartenzusam-
mensetzung hat erste Erfolge dahingehend bereits dokumentieren können. 
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Zukünftig sollen bei hinreichendem Reproduktionserfolg auengewässertypische Fische der Gräfte 
kontrolliert entnommen werden, um andere, auch künstliche Gewässer in der Region angemessen 
zu besiedeln. Dies wäre auf Grund der stark verinselten Verbreitung der aktuellen Restvorkommen 
dieser Arten auf natürlichem Wege kaum mehr möglich. So wird die Möglichkeit eröffnet, das Ersatz-
lebensraumpotential der im urbanen und suburbanen Raum zahlreich vorhandenen künstlichen Ge-
wässer besser auszuschöpfen.  

Als Kooperationspartner für eine langfristige Sicherung des Projekterfolges konnten die Stadtwerke 
Osnabrück AG als Betreiber der städtischen Regenrückhaltebecken und die Niedersächsisch-
Westfälische Anglervereinigung e. V. (NWA) für die Betreuung des künftigen Fischbestandes der 
Gräfte und die spätere Durchführung und Kontrolle des Erfolges von Ausbringungsmaßnahmen ge-
wonnen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Übersichtskarte Gut Sutthausen (Quelle: Luftbild Stadt Osnabrück) 
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3 Rahmenbedingungen und Zielsetzung 

3.1 Objekt der Planung und Problemlage 

Die Gräfte des Gutes Sutthausen befindet sich auf dem Gebiet der Stadt Osnabrück und ist Teil 
einer unter Denkmalschutz stehenden Parkanlage, in deren Zentrum sich das Herrenhaus des Gutes 
(ehemals von Korff, 17. Jahrhundert) als eines von mehreren Baudenkmalen befindet.  

Das Herrenhaus ist weitgehend von Gewässern umgeben. Im Westen ist der Zugang zu ihm durch 
die Düte, das Zentralgewässers des FFH-Gebietes, begrenzt. Im Osten, Norden und Süden um-
schließt die zur Sanierung anstehende Gräfte das Herrenhaus und Teile der umfangreichen Garten-
anlagen des zugehörigen Parks in weitem Bogen. Der Hauptzugang zum Gut erfolgt über eine Na-
tursteinbrücke, die die Gräfte in ihrem mittleren Bereich an einer Engstelle überspannt. 

 

 

Abb. 2: Die Gräfte des Gutes Sutthausen mit starker Verlandungstendenz im Sommer 2008 

 

Die Ufer der Gräfte bestehen etwa zur Hälfte aus mächtigen Natursteinmauern, die dem Anwesen 
ein wasserschlossähnliches Erscheinungsbild verleihen. Das Ufermauerwerk war in wesentlichen 
Teilen sanierungsbedürftig. Durch physikalische und chemische Verwitterungsprozesse waren an 
der nassfeuchten Mauerbasis vielerorts erhebliche Schäden zu verzeichnen. Das über dem Wasser-
spiegel gelegene Mauerwerk war vielfach durch zur Gräfte hin auswachsende Gehölze und landsei-
tig eingedrungenes Wurzelwerk von Bäumen geschädigt. Partiell beherbergten die Ufermauern 
schutzwürdige Mauerritzenvegetation sowie Brut- und Aufenthaltsnischen für z. T. ebenso schutz-
würdige Tiere. 

Infolge relativ hoher interner Primärproduktion und durch Eintrag von Laub aus dem Park und an-
grenzendem Auwald des FFH-Gebietes DE-3613-332 wies die Gräfte starke Verlandungstendenz 
und in weiten Bereichen ihrer Sohle extreme Verschlammungen auf. Aus diesem Grund fiel die Gräf-
te seit einer Reihe von Jahren bei im Sommerhalbjahr sinkenden Wasserständen auf Höhe der Zu-
gangsbrücke zum Gut und in Uferrandbereichen trocken. Dies bewirkte, dass die Gräfte im Sommer 
und Herbst in zwei Wasserkörper zerfiel, wovon der südlich der Brücke gelegene infolge überaus 
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mächtiger Verschlammung des Lithorals nur noch geringe Wassertiefen von maximal 30 cm aufwies. 
Der nördlich der Brücke gelegene Teil der Gräfte wies ebenfalls erhebliche lithorale Verschlam-
mungen auf, aber noch wesentlich größere Wassertiefen. Anders als der südlich der Brücke gelege-
ne Teil der Gräfte beinhaltete der nördlich gelegene Bestände höherer Wasserpflanzen in Form ei-
ner schutzwürdigen Schwimmblattpflanzendecke (siehe Abb. 2).  

Im mittleren und im nördlichen Teil der Gräfte traten im Sommerhalbjahr kritisch niedrige Wasser-
stände und Milieubedingungen auf, die das Gros der in der Gräfte lebenden Fische veranlassten, 
diese Bereiche zu meiden. Bei lang anhaltenden sommerlichen Hochdruckwetterlagen und geringen 
Wasserständen verendeten dort immer wieder auch Fische infolge problematischer Milieubedingun-
gen. 

Die Gräfte wird fischereilich nicht genutzt. Die in ihr befindlichen Fische wurden vor mehreren Jahren 
vom Betreiber einer benachbarten Gärtnerei mit dem Ziel “Mückenbekämpfung“ eingesetzt. In der 
Gräfte zahlreich vertreten waren vor der Sanierung Giebel, Spiegelkarpfen, Graskarpfen und  Silber-
karpfen. Dies sind allesamt nicht autochthone Fischarten, die aus dem asiatischen Raum nach Eu-
ropa eingeführt wurden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3: Im Sockelbereich stark geschädigte Ufermauer neben der Zufahrtsbrücke zum Gut im Sommer 2008 
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3.2 Leitidee und Projektbeschreibung 

Die diesem Projekt zu Grunde liegende Leitidee verfolgt am Beispiel der Gräfte des Gutes Sutthau-
sen die Entwicklung eines modellhaften Handlungsansatzes zur denkmalschutzgerechten Sanierung 
und nachhaltigen Nutzung historisch wertvoller aquatischer Baudenkmäler zu lokalen und über die 
Lokalität hinaus bedeutsamen regionalen Zwecken des Natur- und Artenschutzes.  

Der derzeitige Stand des anwendungsorientierten ökologischen Wissens in Bezug auf die Lebens-
ansprüche landes- und bundesweit gefährdeter und teilweise sogar vom Aussterben bedrohter auen-
gewässertypischer Fischarten wird hierbei im Besonderen berücksichtigt. Dies gilt weiterhin auch im 
Blick auf die Lebensraumansprüche von seltenen und gefährdeten Pflanzen und Tieren, die Ufer-
mauern stetig besiedeln oder zeitweilig als Lebensraumkompartiment nutzen können.  

Von zentraler Bedeutung für die Konzeption des Projektes war die Gewährleistung der Übertragbar-
keit der gewählten Herangehensweise auf ähnlich gelagerte Sanierungs- und Entwicklungs-
vorhaben. 

Durch eng verzahnte Zusammenarbeit der Fachsparten Denkmalschutz und Naturschutz - unter 
Einbeziehung innovativ ausgerichteter mittelständischer Unternehmen - wurde ein Projektergebnis 
erzielt, das bei der „ökologischen“ Mauersanierung den derzeitigen Wissensstand berücksichtigt. 
Darüber hinaus sollten im Besonderen auch die aquatischen und semiaquatischen Potentiale, die 
wassergeprägten Kulturdenkmalen auf Grund ihrer Substanz innewohnen, für den lokalen und regio-
nalen Schutz von Arten und Lebensraumtypen beispielhaft aufgearbeitet und objektspezifisch nutz-
bar gemacht werden.  

Die enge Verknüpfung der verschiedenen Projektaspekte hatte zum Ziel, durch ausgewogene sub-
stanzielle Sanierung des Kulturgutes ein beispielhaftes Win-win-Szenario zu entwickeln, das dem 
Denkmalschutz und dem Naturschutz gemeinsam umzusetzende Problembewältigungsstrategien 
aufzeigt, die von beiden Interessensbereichen akzeptiert und gemeinschaftlich getragen werden 
können.  

Entscheidend für einen langfristigen Projekterfolg ist die frühzeitige Entwicklung von gut funktionie-
renden Kommunikationssträngen zwischen den Grundeigentümern, den zuständigen Fachbehörden 
und den ausführenden Unternehmen sowie partiell involvierten oder engagierten Verbänden, Verei-
nen und Privatpersonen. Hierbei bildet die Entwicklung eines von allen Beteiligten akzeptierten Ziel-
systems den wesentlichen Bezugspunkt, der für eine ausgewogene Berücksichtigung der zum Teil 
divergierenden Interessen sorgen soll. 

Die Kommunikation der Zielvorgaben und der Erfolge der Projektumsetzung gegenüber allen betei-
ligten Gruppen und darüber hinaus in geeigneter Weise auch gegenüber der (Fach-)Öffentlichkeit ist 
ein wesentlicher Projektbaustein, um die Berücksichtigung der gewonnen Erkenntnisse nachhaltig zu 
sichern und zu befördern. 

Gräften sind erweiterte Rudimente natürlicher Gewässerverläufe oder künstlich angelegte Flachge-
wässer, die aufgrund ihrer meist geschwungenen Form und ihrer Tiefe natürlichen Auengewässern 
in vielem ähneln und deshalb in der Kulturlandschaft als Ersatzlebensraum für heimische Organis-
men der Auengewässer von großer Bedeutung sein können, wenn sie zielgerecht unterhalten und 
bewirtschaftet werden.  
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Bundesweit gibt es nur wenige Projekte und vielerorts keine Konzepte oder Programme, die sich 
dem Schutz, der Wiederausbreitung und der nachhaltigen Sicherung von Vorkommen gefährdeter 
und vom Aussterben bedrohter Fischarten der Auengewässer zugewandt haben. Dies liegt unter 
anderem daran, weil diese Arten ein weitgehend verborgenes Dasein in meist trübem Wasser führen 
und sie bislang auch fischereilich kaum von Interesse waren. Deshalb ist in der Öffentlichkeit relativ 
wenig über sie bekannt und sie erschienen bislang auch weniger prädestiniert, als z. B. die Amphi-
bien, als Sympathieträger für die Belange des Naturschutzes im Bereich der Auen genutzt zu wer-
den. Gleichwohl sind sie mehr noch als Amphibien herausragende Indikatoren für die Intaktheit von 
Fließgewässerökosystemen, zu denen natürlicherseits fast überall auch Auen mit Altarmen und Alt-
wassern in unterschiedlichen Stadien der Verlandung und unterschiedlicher Konnektivität unterei-
nander über das Netzwerk der Fließgewässer sowie der zugehörigen, regelmäßig überschwemmten 
Auen gehören.  

Vor diesem Hintergrund soll die Gräfte - neben dem Erhalt des Baudenkmals - künftig auch als Er-
satzlebensraum für gefährdete auengewässertypische Fischarten lokal und über die Lokalität hinaus 
genutzt werden. Der nach der Sanierung bei entsprechendem Besatz in der Gräfte zu erwartende 
Reproduktionserfolg auengewässertypischer Fischarten (Moderlieschen, Bitterling, Karausche, Rot-
feder) soll zukünftig teilweise abgeschöpft und dazu genutzt werden, weitere potentiell geeignete 
Gewässer der Stadt und der Region mit reproduktiven Vorkommen dieser Arten auszustatten. Ins 
Auge gefasst sind dabei zunächst geeignet erscheinende Rückhaltebecken der Stadt Osnabrück, die 
von der Stadtwerke Osnabrück AG betrieben und unterhalten werden.  

Das Projekt ist so angelegt, dass für die Stadtwerke als Betreiber der städtischen Rückhaltebecken 
generell keine Kosten anfallen und auch keine Ansprüche in Bezug auf Veränderung der Unterhal-
tung oder gar Umgestaltung bestehender Rückhaltebecken gestellt werden. Die primäre Funktion 
der städtischen Rückhaltebecken als technische Bauwerke der Siedlungswasserwirtschaft wird 
durch das Projekt grundsätzlich nicht in Frage gestellt. Das Projekt hat zum Ziel, das bereits aktuell 
bestehende Potential verschiedener Rückhaltebecken für den Schutz gefährdeter auengewässerty-
pischer Fischarten zu nutzen, indem mit Hilfe des Kooperationspartners NWA entsprechende Arten 
in vertretbarem Umfang aus der Gräfte entnommen und in geeignet erscheinende Rückhaltebecken 
der Stadtwerke eingebracht werden, was aufgrund der extrem verinselten Verbreitung der verbliebe-
nen Restvorkommen auf natürlichem Wege kaum mehr möglich ist.  

Für künstliche in urbanen und suburbanen Räumen angelegte Wasserkörper kann auf diesem Wege 
ein “gutes ökologisches Potential“ erreicht werden, wie dies gemäß Zielvorgabe der Europäischen 
Wasserrahmenrichtlinie für alle künstlichen Gewässer künftig anzustreben ist. Auch bei den weni-
gen, regional altarmartig verbliebenen Gewässern könnten im Falle erfolgreicher Ansiedlung gefähr-
deter auengewässertypischer Fischarten ökologisch höherwertige Zustände und verbesserte Aus-
breitungsmöglichkeiten für stagnophile Fischarten der Auengewässer im Längskontinuum des Fließ- 
und Auengewässernetzwerks erreicht werden. 

Das Dezernat Binnenfischerei des Niedersächsischen Landesamtes für Verbraucherschutz und Le-
bensmittelsicherheit (LAVES) für den Bereich Weser-Ems hat diesen Ansatz aus Sicht des Arten-
schutzes als sinnvoll und unterstützenswürdig eingestuft (Frau Lecour, Fischereioberrätin, mdl.).  
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3.3 Ziel- und Maßnahmenkonzept  

Dem Zielkonzept liegt die Leitidee zu Grunde, durch eng verzahnte Zusammenarbeit der Sparten 
Denkmalschutz und Naturschutz - unter Einbeziehung innovativ ausgerichteter mittelständischer 
Unternehmen – für die Gräfte des Gutes Sutthausen ein Sanierungsergebnis zu erzielen, das bezüg-
lich „ökologischer Mauerinstandsetzung“ den derzeitigen Wissensstand angemessen berücksichtigt 
und darüber hinaus exemplarisch die naturschutzfachlichen Potentiale aufzeigt und über die Lokali-
tät hinaus nutzbar macht, die historisch wertvollen wassergeprägten Bauwerken in vielen Fällen 
innewohnen.  

 

Übergeordnetes Ziel / Leitidee: 

 Entwicklung eines modellhaften Handlungsansatzes zur nachhaltigen Sanierung historisch 
wertvoller wassergeprägter Baudenkmäler unter Berücksichtigung des derzeitigen Standes der 
anwendungsorientierten ökologischen Forschung zur Sicherung und Entwicklung von floristisch 
und faunistisch bedeutsamen Natursteinmauern sowie wertvoller Ersatzlebensräume für auen-
gewässertypische  Organismen. 

 

Vor diesem Hintergrund wurde zur Detaillierung der weiteren konzeptionellen Vorstellungen in Ab-
stimmung mit den Projektakteuren der folgende operative Zielekatalog entwickelt: 

 Sanierung der Natursteinufermauern und der Natursteinbrücke - soweit als möglich unter Scho-
nung schutzwürdiger Mauerritzenvegetation sowie vorhandener Brutnischen gewässerorientiert 
lebender Vögel und möglicher Versteckplätze von Fledermäusen.  

 Ermittlung der durch Schwermetalleintrag über die Düte kontaminierten Bereiche der Gräfte.  

 Entfernung der nicht autochthonen und der eurytop verbreitet vorkommenden Fischarten aus 
der Gräfte. 

 Wiederherstellung einer durchgehend Wasser führenden Gräfte durch Ausräumen der Ver-
schlammungen in wesentlichen Bereichen ihres Lithorals - soweit als möglich unter Schonung 
der schutzwürdigen Schwimmblattpflanzenvegetation und soweit die Schlämme keine relevan-
ten Belastungen aufweisen. 

 Verlangsamung des Verlandungsprozesses der Gräfte durch Minimierung der Nährstoffzufuhr 
über das zum Ausgleich der Verdunstungsverluste aus der Düte zugeleitete Wasser. 

 Trübung der Gräfte vermindern und Verlandungsprozess verlangsamen durch Ausweitung der 
Schwimmblattpflanzenvegetation über Initialpflanzungen von Nuphar lutea (Teichmummel) im 
Bereich des südlichen Beckens (Minderung der N2-Bindung über den atmosphärischen Pfad 
durch Zurückdrängung der Blaualgenentwicklung). 

 Erhalt der Voraussetzungen zur Ansiedlung des Bitterlings in der Gräfte, einer landes- und bun-
desweit vom Aussterben bedrohten Kleinfischart der Auengewässer, durch Entnahme und Häl-
terung der in der Gräfte vorhanden Großmuscheln während der Zeit der Sanierung und Wieder-
ausbringung dieser Muscheln in die Gräfte nach Abschluss der Sanierungsarbeiten. 
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Abb. 4: Maßnahmenkonzept zur Sanierung der Gräfte des Gutes Sutthausen 
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 Nachhaltige Ansiedlung gefährdeter und vom Aussterben bedrohter Fischarten der Auenge-
wässer in der Gräfte durch entsprechenden Initialbesatz nach Abschluss der Sanie-
rungsarbeiten. 

 Strategische Nutzung der Gräfte nach ihrer Sanierung als Gewässer, aus dem auengewässerty-
pische Fische entnommen werden können, um im Bereich der Stadt Osnabrück und darüber 
hinaus in der Naturräumlichen Region v. a. künstliche Gewässer, insbesondere Rück-
haltebecken, bei entsprechender Eignung mit gefährdeten und vom Aussterben bedrohten 
Fischarten der Auengewässer besiedeln zu können. 

 

 

3.4 Ablauf des Projekts 

Folgende Maßnahmen waren erforderlich, um die gesetzten Ziele umzusetzen. Die Maßnahmen 
sind in der Reihenfolge ihrer Durchführung gelistet. Die räumliche Zuordnung kann Abb. 4  entnom-
men werden. 

 

1. Einrichtung einer Messstelle zur Kontrolle der Grundwasserspiegellage nahe dem Gutshaus in 
der Zeit vor, während und nach der Absenkung des Wasserspiegels in der Gräfte. Fotodoku-
mentation der Situation der Gebäudefassade, insbesondere bereits bestehender Risse, vor Be-
ginn der Sanierungsarbeiten. 

2. Kontrolle der Natursteinufermauern, der ufernahen Gehölze und weiterer relevanter Umge-
bungsstrukturen auf Fledermausquartiere und auf Brutnischen für wasserorientiert lebende Vo-
gelarten.  

3. Erfassung der Mauerritzenvegetation im Bereich des zu sanierenden Natursteinmauerwerks und 
Markierung von erhaltungswürdigen Pflanzenbeständen. 

4. Entnahme und Sicherung eines Teils der im nördlichen Bereich der Gräfte vorhandenen 
Schwimmblattpflanzen (Nuphar lutea). Dieses Pflanzenmaterial wurde nach Abschluss der Ar-
beiten als Initialpflanzung in den südlichen Teil der Gräfte ausgebracht, um dort die innere Struk-
tur des Wasserkörpers zu verbessern. 

5. Langsame Absenkung des Wasserspiegels in der Gräfte, um eine vollständige Abfischung zu 
ermöglichen (Pumpenzulauf gestoppt / Staubretter im Ablauf sukzessiv entnommen). 

6. Abfischung des südlichen und des nördlichen Teils der Gräfte mittels Elektrofischgerät und Ab-
sammlung der dortigen Großmuscheln / Verbringung der entnommenen Organismen in geeigne-
te Gewässer zum dortigen Verbleib bzw. Hälterung in geeigneten Gewässern zur Wiederaus-
bringung in die Gräfte nach Anschluss der Sanierungsarbeiten  / Isolation und tierschutzgerechte 
Verwertung der nicht autochthonen Fische. 

7. Partielle Überdeckung des östlichen Parkplatzes mit Schotter-Lehm-Gemisch und Geotextil als 
Trennmaterial (Nutzung des Parkplatzes als Zufahrt für Transportfahrzeuge und Bagger).  

8. Bau einer geschotterten Zufahrtsrampe in die südliche Gräfte.  
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9. Ausbaggerung und Abtransport von ca. 5.000 m³ Schlammauflage aus der Gräfte südlich der 
Zufahrtsbrücke.  

10. Als Habitatelement für Fische und als Ansitz für den Eisvogel wurde im südlichen Teil der Gräfte 
ein gerodeter Großbaum als Totholzstruktur ufernah platziert.  

11. Mauersanierung südlich der Zufahrtsbrücke nach der Entschlammung. Bei der Mauersanierung 
oberhalb der Wasserlinie wurden in zuvor durch die Bauleitung festgelegten Bereichen Brutni-
schen für gewässerorientiert lebende Vogelarten und Versteckritzen für Fledermäuse belassen 
und auch neue geschaffen. Ebenso wurde in nicht vom Verfall bedrohten Mauerbereichen 
schutzwürdige Mauerritzenvegetation belassen. 

12. Im ummauerten nördlichen Teil der Gräfte wurde ein größerer Bereich von den Entschlam-
mungsarbeiten ausgenommen, um den dortigen Schwimmblattpflanzenbestand mit seiner aus-
differenzierten Lebensraumstruktur in hinreichendem Umfang zu erhalten. 

13. Ausbaggerung und Abtransport des nicht belasteten Schlammes im Bereich der nördlichen Gräf-
te.  

14. Der unbelastete Schlamm (Z0) aus beiden Teilen der Gräfte wurde zur Bodenverbesserung / 
Düngung auf landwirtschaftliche Flächen der Umgebung transportiert und dort in den Oberboden 
eingearbeitet. Für belasteten Schlamm (Z1) aus dem Zulaufbereich der Gräfte waren Nachweise 
über ordnungsgemäße Entsorgung zu erbringen.   

15. Mauersanierung nördlich der Zufahrtsbrücke nach der Entschlammung. Berücksichtigung der 
ökologischen Belange wie unter Nr. 11. Die Erneuerung des Fugennetzes erfolgte nur partiell 
dort , wo erhebliche Schäden dies erforderten. 

16. Befüllung der Gräfte mit Wasser aus der Düte mittels der an der Düte fest eingerichteten Pump-
station. 

17. Rückbau von Zufahrtsrampe und Fahrkorridor für LKW im Bereich des Parkplatzes (vgl. Nr. 
7+8). 

18. Einbau des Schotter-Lehm-Gemischs aus Nr. 17 zur Anlage einer Flachwasserzone im Uferbe-
reich der Gräfte (siehe Abb. 4). Die Flachwasserzone umfasst eine Fläche von etwa 80 m² und  
wird im Mittel etwa 30 cm hoch überstaut. Am wasserseitigen Rand der Flachwasserzone wurde 
eine leicht lückige Nehrung ausgeformt und mit Röhrichtvegetation bepflanzt. 

19. Ausbringung und Fixierung von Rhizomen von Schwimmblattpflanzen im südlichen Teil der Gräf-
te (Initialpflanzung nach Zwischenhälterung – vgl. Nr. 4).  

20. Wiederausbringung der gehälterten Großmuscheln in ufernahe Bereiche der Gräfte. 

21. Initialbesatz mit gefährdeten und vom Aussterben bedrohten Fischarten der Auengewässer. 

22. Ergänzender Besatz mit aus Teichwirtschaften zugekauften und aus städtischen Rückhaltebe-
cken vor Entschlammungsmaßnahmen gesicherten Großmuscheln. 

23. Monitoring hinsichtlich des Reproduktionserfolges der eingebrachten Fischarten. 
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3.5 Rechtlicher Rahmen 

Das Gut Sutthausen besteht aus einem Ensemble historischer Bauten mit einer lang geschwunge-
nen Gräfte und einer eindrucksvollen Parkanlage. All diese Objekte stellen in ihrer Gesamtheit ein 
kulturgeschichtliches Denkmal entsprechend dem Niedersächsischen Denkmalschutzgesetz dar, an 
dessen Erhalt ein öffentliches Interesse besteht. Das Gut gehört zu einem Ring adliger Herrensitze, 
die wie Perlen einer Kette um Osnabrück herum angeordnet sind.  Dieser Ring, wie auch die einzel-
nen Anlagen stellen außerordentlich bedeutende Elemente des Baudenkmalbestandes der Region 
dar.  

Denkmalrechtlicher Rahmen 

Die Denkmalpflege der Stadt Osnabrück hat deshalb das Vorhaben während der Konzeptions- und 
Ausführungsphase intensiv begleitet. 

 

Die Sanierungsmaßnahmen sind in enger Abstimmung mit dem Fachdienst Naturschutz und Land-
schaftsplanung - untere Naturschutzbehörde - der Stadt Osnabrück konzipiert und umgesetzt wor-
den. Das Projekt wird aus Sicht des Naturschutzes, insbesondere des Artenschutzes, begrüßt. 

Naturschutzrechtlicher Rahmen 

Von dem Vorhaben wurden verschiedene Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNatSchG, i. d. F. v. 29.07.2009) und ergänzende landesrechtliche Bestimmungen berührt: 

 

Gesetzlich geschützte Biotope

Bestimmte Teile von Natur und Landschaft, die eine besondere Bedeutung als Biotope haben, wer-
den gem. § 30 BNatSchG gesetzlich geschützt. Hierzu gehören die naturnahen Bereiche stehender 
Binnengewässer einschließlich ihrer Ufer und die dazugehörige uferbegleitende natürliche oder na-
turnahe Vegetation sowie ihre natürlichen oder naturnahen Verlandungsbereiche. Auch die an die 
Gräfte angrenzenden Auwaldbestände stellen gesetzlich geschützte Biotope dar.  

:  

 

Europäisches Schutzgebietssystem „Natura 2000“

Der nicht ummauerte südliche Teil der Gräfte ist seit dem Jahr 2008 als Teil des FFH-Gebietes DE-
3613-332 (Düte mit Nebenbächen) ausgewiesen. Gemäß § 33 BNatSchG sind alle Veränderungen 
und Störungen, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines Natura 2000-Gebiets in seinen für 
die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen können, unzulässig. 
In FFH-Gebieten ist für die dort ausgewiesenen FFH-Arten und FFH-Lebensraumtypen ein nachhal-
tig guter Erhaltungszustand zu sichern. Ist in Bezug auf die ausgewiesenen FFH-Schutzgüter ein 
nachhaltig guter Erhaltungszustand nicht gegeben, so muss er angestrebt und erreicht werden.  

:  

 

Artenschutz

Die Vorschriften des Artenschutzes (§ 37 ff BNatSchG) dienen dem Schutz der wild lebenden Tier- 
und Pflanzenarten. Der Artenschutz umfasst den Schutz der Tiere und Pflanzen wild lebender Arten 
und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigungen durch den Menschen und die Gewährleis-

:  
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tung ihrer sonstigen Lebensbedingungen, den Schutz der Lebensstätten und Biotope der wild leben-
den Tier- und Pflanzenarten sowie die Wiederansiedlung von Tieren und Pflanzen verdrängter wild 
lebender Arten in geeigneten Biotopen innerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebiets. Der § 39 
BNatSchG (Allgemeiner Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen) bildet den umfassenden Rahmen 
der Schutzverpflichtungen, die auf dieses Vorhaben wirken. Der § 44 BNatSchG (Besonderer Arten-
schutz) benennt die Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflan-
zenarten. Hiernach ist es insbesondere verboten „…1. wild lebenden Tieren der besonders ge-
schützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsfor-
men aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 2. wild lebende Tiere der 
streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt 
vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlech-
tert, 3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten 
aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 4. wild lebende Pflanzen der be-
sonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre 
Standorte zu beschädigen oder zu zerstören.“ 
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4 Grundlagenermittlung und vorbereitende Arbeiten 

4.1 Historische Entwicklung des kulturellen Denkmals  

Das heutige Gut Sutthausen ging aus einer im Jahre 1280 durch das Rittergeschlecht von Varendorf 
gegründeten Wasserburg hervor. Nach Teilung des Gutes gegen Mitte des 15. Jahrhunderts bildeten 
sich zwei getrennte, jedoch innerhalb einer gemeinsamen Gräfte eng beieinanderliegende Burganla-
gen aus. Die alte Varendorfsche Kernburg lag südlich umschlossen von Gräfte und Düte, während 
die nordöstlich davon gelegene ehemalige Vorburg ein innerhalb des Burggrabens erbautes Herren-
haus umfasste (siehe Abb. 5).  

Zu Beginn des 17. Jahrhunderts übernahm die Familie von Korff, eine alte westfälische Adelsfamilie, 
einen wesentlichen Teil des Anwesens und baute die Anlage bis 1930 kontinuierlich weiter aus. 
Hierzu zählt insbesondere der Bau einer Kapelle, die im letzten Jahrhundert im neuromanischen Stil 
neu errichtet wurde und bis heute existiert. Seit 1935 wird die Anlage mit kleineren Unterbrechungen 
durch Schwestern des Ordens der Franziskanerinnen bewirtschaftet, die dort heute auch eine Be-
rufsbildende Schule betreiben (siehe auch Anlage 1 - Schautafel Geschichte). 

Die Gutsanlagen bildeten ein weiträumiges von Bruchsteinmauern und Gräften umfangenes Areal, 
an das sich im 17. Jahrhundert westlich gelegen auf dem Gebiet der heutigen Parkanlage und den 
angrenzenden heutigen Naturwaldflächen kleinere Grünland- und Ackerflächen anschlossen. Die 
Gräften besaßen eine erheblich größere Ausdehnung als heute, besonders entlang der Von-Korff-
Allee und der Straße Westruper Esch. Auch auf dem Gelände der heutigen Gärtnerei existierte ein 
breiter Wassergraben zum Schutz des Staëlschen Schlosses. Die feuchten Flächen südlich des 
Gutes wurden schon im 17. Jahrhundert als Wald genutzt. Die heutige Kahlschlagfläche westlich der 
Riesenallee konnte hingegen wegen ihrer erhöhten Lage auch dem Ackerbau dienen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 5: Lageplan der Gebäude Ende des 17. Jahrhunderts (Nds. Landesarchiv, Staatsarchiv Osnabrück) 
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4.2 Naturschutzfachliche Erhebungen und Bewertungen 

Das Gut Sutthausen stellt mit seiner weiträumigen Parkanlage, der darin gelegenen Gräfte und der 
Düte sowie den an die Parkanlage anschließenden Auenbiotopen ein attraktives Naherholungsge-
biet von parallel hohem Wert für den Naturschutz dar.  

Neben in der Anlage allein Ruhe und Entspannung suchenden Gästen sind ein Kleintierstreichelzoo, 
der von einer Ordensschwester der Franziskanerinnen unterhalten wird, und vielfältige Beobach-
tungsmöglichkeiten in Bezug auf Tiere und Pflanzen, verantwortlich für einen oft regen, naturschutz-
fachlich gut vertretbaren Besucherstrom.  

Die von Besuchern gut und regelmäßig beobachtbare Tierwelt der Gräfte umfasst neben Wildvogel-
arten wie dem Eisvogel, der Gebirgsstelze, dem Graureiher und der Teichralle auch halbwilde Was-
servögel, die aufgrund von Zufütterung dauerhaft im Bereich der Gräfte gehalten und den Besuchern 
- insbesondere Kindern, die den Streichelzoo aufsuchen - in ihrer Größe und Schönheit sowie in 
ihrem Verhalten nahegebracht werden. Besonders zu nennen ist hier der Höckerschwan, der in fast 
jedem Jahr mit einem Paar an der Gräfte brütet und Jungtiere aufzieht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 6: Teichralle (Gallinula chloropus) im Ufersaumbereich der Gräfte 

 

Zu den Aspekten  Biotoptypen, Wasservegetation, Ufervegetation, Mauervegetation, Fischbestand, 
Großmuschelbestand und Fledermausvorkommen wurden vor Beginn der Sanierungsarbeiten Be-
standserhebungen durchgeführt, um erforderlichenfalls bestandsichernde Maßnahmen ergreifen und 
die vorgesehenen Entwicklungsmaßnahmen im Wesentlichen konfliktfrei durchführen zu können. Die 
jeweiligen Befunde werden nachfolgend dargelegt. 
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4.2.1 Biotoptypen und Vegetation 

Die vegetationskundliche Untersuchung umfasste die Wasserflächen und die Uferstrukturen der 
Gräfte.  

Gebietsbeschreibung 

Die Ufer weisen zumeist eine für natürliche Stillgewässer untypische starke Neigung auf, jedoch 
existieren einige naturnah entwickelte Uferabschnitte im Südteil der Gräfte. Der nördlich gelegene 
Teil der Gräfte ist vollständig von alten Natursteinmauern umgeben. Naturnahe Uferbereiche beste-
hen hier aufgrund der gemauerten Gewässereinfassung nicht. Jedoch bedecken ausgedehnte 
Schwimmblattpflanzenbestände der besonders geschützten und in der Vorwarnliste geführten Gel-
ben Teichrose (Nuphar lutea, Rote Liste Niedersachsen, Vorwarnliste) große Flächen des Wasser-
körpers.  

Am Südostufer des südlichen Teils der Gräfte bilden alte, standortgerechte Ufergehölze mit hohem 
Schwarzerlenanteil und kleine Ufer-Hochstaudenfluren partiell recht naturnahe Uferabschnitte. Histo-
rische Natursteinufermauern finden sich hier nur partiell am Westufer und im Bereich der Zufahrts-
brücke zum Herrenhaus. 

 

Die Bewertung der Biotoptypen und Landschaftselemente folgte den in der "Leitlinie Naturschutz und 
Landschaftspflege in Verfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz" (2002) angegebenen Wertstufen 
mit Aktualisierungen nach BIERHALS, DRACHENFELS & RASPER (2004). 

Bewertungsverfahren 

 

Tab. 1: Definition der Wertstufen zur Beurteilung der Biotope 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im vorliegenden Fall wurden die Mauerabschnitte je nach Erhaltungszustand und Ausprägung ihres 
Bewuchses den Wertstufen II – IV zugeordnet. Nur Ufermauern mit einer störzeigerarmen Ausprä-
gung der Mauerritzenvegetation wurden als Kleinstrukturen mit besonderer bis allgemeiner Bedeu-
tung für den Naturschutz (Wertstufe IV) bewertet. Von Arten der Ruderalfluren oder durch sukzessi-
ven Gehölzaufwuchs überformte Mauerabschnitte wurden ebenso wie Ufermauern mit nur vereinzel-
ten Vorkommen kennzeichnender Arten in der Wertstufe III geführt. Regelmäßig gereinigte oder neu 
verfugte Mauerabschnitte ohne kennzeichnende Gefäßpflanzenvegetation wurden ebenso wie stark 
beschattete, von Gehölzen überwachsene Mauern als Strukturen von geringer bis allgemeiner Be-
deutung (Wertstufe II) erfasst. 

V von besonderer Bedeutung für den Naturschutz (nicht vergeben) 

IV von besonderer bis allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz 

III von allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz 

II von allgemeiner bis geringer Bedeutung für den Naturschutz 

I von geringer / ohne Bedeutung für den Naturschutz 
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Die historischen Natursteinmauern der Gräfte bilden aufgrund ihrer strukturellen und kleinklimati-
schen Standortfaktoren Sonderhabitate. Stark schwankende Temperatur- und Feuchtigkeitsverhält-
nisse sowie ein oft sehr nährstoff- und humusarmes Substrat bedingen einen Extremstandort, der 
nur von wenigen an diese Umweltbedingungen angepassten Pflanzen- und Tierarten besiedelt wird. 
Aufgrund der weiten Streuung dieser Biotope und einer oft erst mit dem Beginn des Verwitterungs-
prozesses von Fugenmaterial einsetzenden Wiederbesiedlung benötigt die Regeneration der Mau-
ervegetation oft einen sehr langen Zeitraum.  

Vegetation der historischen Natursteinufermauern  

Der Erhaltungszustand der Ufermauern der Gräfte und die Vegetationsausprägung der Mauerritzen-
gesellschaften sind uneinheitlich. Gefäßpflanzengesellschaften mit Vorkommen der sehr bezeich-
nenden Farnarten Mauerraute (Asplenium ruta-muraria) und Gewöhnlicher Brauner Streifenfarn 
(Asplenium trichomanes) sowie weiteren Kennarten des Biotoptyps sind im Bereich des Ufermauer-
werks nur noch zerstreut erhalten. Arten der Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen in Nieder-
sachsen und Bremen (Garve 2004) wurden im Bereich der Ufermauern mit Ausnahme synanthroper 

Eiben (Taxus baccata RL 3 §) nicht festgestellt. Jedoch liegt das Osnabrücker Hügelland im Rand-
bereich des natürlichen Verbreitungsschwerpunktes der Farnarten Asplenium trichomanes agg. und 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 7: Einzelnes Exemplar des Tüpfelfarns (Polypodium vulgare) an Mauerabschnitt Nr. 6 

 

A. ruta-muraria, die im angrenzenden niedersächsischen Tiefland zu den gefährdeten bzw. stark 
gefährdeten Arten zählen. Der Schutz und Erhalt ihrer Wuchsorte ist daher von großer Bedeutung. 
Während im Bereich der Brückenzufahrt kleinflächig noch charakteristische und störzeigerarme Ge-
sellschaftsausprägungen festgestellt wurden, sind die teilweise individuenreichen Streifenfarn-
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gesellschaften im nördlichen Gewässerteil stark von Arten der Ruderalfluren überformt oder durch 
sukzessiv aufwachsende Gehölze beschattet. Einige Mauerabschnitte im Zufahrtsbereich werden 
regelmäßig vom Pflanzenbewuchs befreit oder wurden in den vergangenen Jahren neu verfugt. 

Neben diesen besonders eng an Fels- oder sekundäre Mauerstandorte gebundenen Arten kommt 
eine größere Zahl von Pflanzenarten vor, die aufgrund ihres konkurrenzschwachen ökologischen 
Verhaltens nährstoffarme oder besonders trockene Standorte besiedeln. Diese Arten zählen als 
regelmäßig vorkommende Begleitarten ebenfalls zur biotopspezifischen Flora: 

                                          Acker-Schmalwand  (Arabidopsis thaliana) 

                                          Gewöhnliches Ferkelkraut  (Hypochaeris radicata) 

                                         Gewöhnliches Habichtskraut  (Hieracium lachenalii) 

                                         Hungerblümchen  (Erophila verna) 

                                         Platthalm-Rispe  (Poa compressa) 

                                         Rotes Straußgras  (Agrostis tenuis) 

                                         Rot-Schwingel  (Festuca rubra agg.) 

                                         Wald-Habichtskraut  (Hieracium muronum) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 8:   Gut erhaltene und störzeigerarme Gesellschaft des Gewöhnlichen Braunen Streifenfarns (Asplenium 
trichomanes) im Bereich des Mauerabschnitts Nr. 3 
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Die Vorkommen der vorstehend aufgelisteten Arten verteilen sich unterschiedlich auf die verschie-
denen Mauern. Zur Vegetationserfassung wurden die Ufermauern der Gräfte daher in 9 Erfassungs-
abschnitte unterteilt Diese Abschnitte wurden auf Basis der dort jeweils stockenden Vegetation  einer 
naturschutzfachlichen Bewertung unterzogen (siehe Abb. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 9:  Abgrenzung, Nummerierung und Bewertung der verschiedenen Mauerabschnitte hinsichtlich der vege-
 tationskundlichen Bedeutung für den Naturschutz 

 

Die alten oft mehrstämmigen Erlen-Uferbaumhecken und die bis unmittelbar an die Gräfte reichen-
den Altholzbestände des historischen Parkgeländes bzw. des Zufahrtsbereiches zählen zu den be-
sonders wertvollen Landschaftselementen (Wertstufe IV). Auch einzelne artenreich entwickelte Ufer-
staudenfluren sind als schutzwürdige Biotoptypen von allgemeiner bis besonderer Bedeutung (Wert-
stufe IV) zu beurteilen.  

Vegetation der unbefestigten Ufer der Gräfte 

Im Südosten der Gräfte grenzt ein nach § 30 BNatSchG besonders geschützter Bereich mit bruch-
waldförmiger Vegetation und naturnahen Flachgewässern unmittelbar an den Untersuchungsraum. 
An der Gräfte selbst wurden keine gesetzlich geschützten Biotoptypen festgestellt, da potentiell nach 
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§ 30 BNatSchG schutzwürdige Uferstaudenfluren nur als Bestandteile naturnaher Still- und Fließge-
wässer in den Schutz des jeweiligen Gewässers einzubeziehen sind. Sie werden jedoch unabhängig 
von ihrem Standort dem FFH-LRT 6430 „Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis 
alpinen Stufe“ zugeordnet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 10:       Blütenreiche Uferstaudenflur mit Zaun-Winde (Convolvulus sepium), Wasserdost (Eupatorium 

cannabinum) und Zottigem Weidenröschen (Epilobium hirsutum) am Westufer der Gräfte 
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4.2.2 Fledermäuse 

Spalten und Hohlräume in Mauerwerken werden von einigen Fledermausarten im Sommer und Win-
ter als Quartier genutzt. Vor dem Hintergrund der anstehenden Sanierungsarbeiten wurden die Na-
tursteinmauern der Gräfte auf potentielle Quartiere hin untersucht. Potentiell betroffene Arten sind 
hier in erster Linie die Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) und die Zwergfledermaus (Pipistrellus 
pipistrellus).  

Im Juni 2009 fand eine lückenlose Begehung der Ufer der Gräfte mit einem Ultraschalldetektor statt. 
Zeitlich parallel wurde ein Ultraschall-Aufzeichnungsgerät, eine sogenannte „Horchkiste“, in einem 
alten nischenreichen Gewölbedurchlass (s. Abb. 11) aufgestellt, über den die Gräfte zur Düte hin 
entwässert und auch abgelassen werden kann. Das Gerät zeichnet über die gesamte Nacht hinweg 
automatisch Fledermauslaute auf. Zwei weitere Horchkisten wurden über die Gräfte verteilt in Ufer-
bereichen positioniert. Eine weitere Begehung des Gewölbedurchlasses im Winter diente der Über-
prüfung hinsichtlich der Nutzung als Winterquartier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 11: Überprüfung des Gewölbedurchlasses auf seine Eignung als Fledermausquartier 

 

Bei der Untersuchung der Mauern wurden zahlreiche Spalten gefunden. Sie reichten aber alle nicht 
weit in den Baukörper hinein oder boten nicht genügend Hohlraum, um als Sommer- oder Winter-
quartier für Fledermäuse geeignet zu sein. Es bestand daher nicht die Gefahr, dass durch die Sanie-
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rungsarbeiten Fledermausquartiere zerstört werden. Besondere Schutzmaßnahmen waren insofern 
nicht erforderlich. 

Das Bruchsteinmauergewölbe, durch den die Gräfte zur Düte hin entwässert, erschien vor allem als 
Winterquartier geeignet zu sein. Aus ähnlichen Gewölben sind aber auch Sommerquartiere von 
Wasserfledermäusen bekannt. Die eingesetzte Horchkiste wurde ca. 3 m weit in das Gewölbes ge-
stellt, mit nach innen gerichtetem Mikrofon. Das Gerät registrierte während der gesamten Nacht nur 
eine Rufsequenz einer Fledermaus, sodass sich zum Untersuchungszeitpunkt sicherlich kein beleg-
tes Quartier im Gewölbe befunden hat. Im Winter wurde keine Fledermaus in dem Gewölbedurch-
lass gefunden, obwohl die mikroklimatischen Verhältnisse sicherlich geeignet waren (frostfrei, hohe 
Luftfeuchte). 

Während der Begehung mit dem Detektor und über die beiden Horchkisten am Ufer der Gräfte wur-
den die folgenden fünf Fledermausarten sicher nachgewiesen: 

 Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

 Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

 Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

 Rauhhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 

 Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) 

 

Die höchste Aktivität zeigten die Wasserfledermäuse, von denen mehrere in arttypischer Weise dicht 
über der Wasseroberfläche jagten, und die Zwergfledermäuse, die vorwiegend im Bereich gehölz-
bestandener Uferpartien Beutetieren nachstellten.  

Die auch absolut gesehen hohe Aktivität (>400 aufgezeichnete Rufsequenzen im Bereich und im 
näheren Umfeld des Gewässer) verdeutlicht die hohe Bedeutung der Gräfte einschließlich ihres Um-
feldes als Teillebensraum für mehrere Fledermausarten. 

 

 

Abb. 12: Wasserfledermaus auf Beutefang (Foto: Gerd Mäscher)  



DBU Deutsche Bundesstiftung Umwelt 
Az. 26386 - Abschlussbericht 

 

   25 

4.2.3 Fische und Großmuscheln  

Trotz ihrer beachtlichen Größe wurde die Gräfte des Gutes Sutthausen in den letzten Jahrzehnten 
fischereilich nicht genutzt. Gleichwohl befanden sich vor Durchführung des Projekts in ihr ausge-
sprochen viele Fische, darunter nicht wenige kapitale Exemplare. Es handelte sich weit überwiegend 
um Fische nicht autochthoner Arten. Die Recherche bei den auf dem Gut ansässigen Schwestern 
des Konvents der Thuiner Franziskanerinnen ergab, dass der Besitzer der benachbarten Gärtnerei 
mehrfach Fische in die Gräfte eingesetzt hatte. Verfolgt wurde dabei das Ziel, die Kundschaft und 
die Mitarbeiter des Betriebes vor Attacken durch Bremsen und Stechmücken zu schützen.  
 
Nach Auskunft des Eigentümers der Gärtnerei wurden Spiegelkarpfen, Silberkarpfen und Graskarp-
fen in die Gräfte eingesetzt. Diese drei allochthonen - ursprünglich aus Asien stammenden - Arten 
pflanzten sich in der Gräfte nicht fort, waren aber über die Jahre teilweise zu kapitalen Exemplaren 
von knapp unter einem Meter Länge herangewachsen.  
 
Als dominante Fischart der Gräfte wurde durch Reusenfänge der ebenfalls nicht autochthone Giebel 
(Carassius auratus gibelio) festgestellt. Diese invasive Art vermehrte sich in der Gräfte äußerst er-
folgreich und kam dort vor der Entschlammung in Massen vor. Das Vorkommen wies - infolge nicht 
vorhandener Prädation durch Raubfischpopulationen – Merkmale einer Verbuttung auf.  
 
Vor dem Beginn der Sanierungsarbeiten wurde mittels Elektrobefischung bei stark abgesenktem 
Wasserstand der gesamte Fischbestand aus der Gräfte entnommen. Dabei wurden vereinzelt bzw. 
in sehr geringer bis geringer Individuenzahl auch Vertreter autochthoner Fischarten geborgen. Die 
Arten Flussbarsch und Bachschmerle kamen nicht reproduktiv mit jeweils nur einem Exemplar in der 
Gräfte vor. Dreistachlige Stichlinge, Gründlinge, Rotfedern und Bitterlinge waren in geringer bis sehr 
geringer Individuenzahl in der Gräfte schwach reproduktiv präsent.  
 
Von den aus der Gräfte geborgenen autochthonen Arten wird der Bitterling in der Roten Liste der im 
Land Niedersachsen gefährdeten Fischarten (GAUMERT & KÄMMEREIT 1993) in der Kategorie 
„Vom Aussterben bedroht“ geführt. Brutbiologisch ist der Bitterling existenziell auf das Vorkommen 
von Großmuscheln angewiesen. Sein Vorkommen in der Gräfte mit nur relativ wenigen Individuen 
steht insofern mit der dort parallel festgestellten geringen Zahl von Großmuscheln in Zusammen-
hang. 
 
Als auffällige Zuchtform des Giebels (Carasssius auratus gibelio) wurden auch fünf Goldfische (Ca-
rassius arautus auratus) bei der Abfischung aus der Gräfte geborgen. Vermutlich handelte es sich 
hier um Tiere, die aus Aquarien- oder Gartenteichhaltung ausgesetzt wurden. In zwei Fällen wiesen 
die „Goldfische“ nur noch orangefarbene Körperpartien auf und entsprachen im Übrigen eher der 
Färbung des Giebels. 
 
Die Herkunft der massenhaft in der Gräfte vorkommenden Giebel ließ sich nicht abschließend klä-
ren. Die Giebel könnten wie die Spiegel-, Silber- und Graskarpen von Seiten der Gärtnerei einge-
bracht worden sein. Eine Vermehrung ausgesetzter Goldfische in der Gräfte mit einem Verlust der 
auffälligen Färbung über die Generationsfolge durch Selektion wäre ebenso denkbar wie eine Be-
siedlung der Gräfte mit Giebeln aus Teichen, Weihern oder Rückhaltebecken des oberliegenden 
Einzugsgebietes im Zuge von Ausuferungen der Düte bei extremen Hochwasserereignissen.   
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Insgesamt stellten die nicht autochthonen Fischarten vor der Sanierung von der Individuenzahl her 
etwa 90% des Fischbestandes der Gräfte. Auf die Fischbiomasse bezogen waren es über 99%. 
 
Um der weiteren Verbreitung invasiver Fischarten keinen Vorschub zu leisten, wurden die aus der 
Gräfte geborgenen nicht autochthonen Fische in einen kleineren Baggersee verbracht, der als 
Angelsee kommerziell bewirtschaftet wird. Dieser See wird ausschließlich durch Grundwasser und 
Niederschläge gespeist. Eine fischgängige Verbindung zum Fließgewässernetz existiert nicht. Der 
See hat eine Hechtpopulation.  Im Rahmen der Nutzung wird er zudem fortlaufend mit Großforellen 
stark besetzt. Die aus der Gräfte eingebrachten Giebel gehen hier über kurz oder lang in der Nah-
rungskette auf. Auf die kapitalen Spiegel- Gras- und Silberkarpfen der Gräfte wird in dem Gewässer 
gezielt geangelt. Insoweit findet in dem Verbringungsgewässer generell eine Verwertung der nicht 
autochthonen Fischbiomasse letztendlich für den menschlichen Verzehr statt.  
 
Die aus der Gräfte geborgenen Rotfedern und Bitterlinge wurden zwischenzeitlich in belüfteten 
Rundbecken gehältert. Nach Abschluss der Sanierung und Wiederbefüllung der Gräfte wurden im 
Herbst 2009 15 Rotfedern und 90 Bitterlinge aus den Hälterungen in der Gräfte zurückgesetzt.  
 
Die Vertreter der übrigen aus der Gräfte geborgenen autochthonen Fischarten (Bachschmerle, 
Flussbarsch, Gründling und Dreistachliger Stichlinge) wurden in die nahe Düte umgesetzt, da es sich 
nur um relativ wenige Exemplaren handelte und diese Arten auch in der Düte geeignete Lebens-
raumverhältnisse vorfinden. 
 
Aus der abgelassenen Gräfte konnten trotz mehrfacher intensiver Absuchung der ausgedehnten 
Uferbereiche lediglich 14 Teichmuscheln (Anodonta cygnea) lebend geborgen werden. Bei diesen 
Muscheln handelte es sich ausschließlich um sehr große Exemplare. Das Vorkommen in der Gräfte 
war offensichtlich überaltert und bestand nur noch aus sehr wenigen Tieren. Das Fehlen von Mu-
schelnachwuchs dürfte mit hohem Fraßdruck durch die eingesetzten allochthonen Fischarten und 
mit der extremen Verschlammung der Gräfte in Zusammenhang gestanden haben. 
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4.3 Deklarationsanalytik der Teichsedimente  

Im Vorfeld der Sanierungsarbeiten wurden die in der Gräfte akkumulierten Schlämme systematisch 
beprobt und untersucht. Das gezogene Probenmaterial zeigte meist keine auffällig erhöhten Schad-
stoffwerte. Lediglich in kleineren Teilbereichen der Gräfte zeigten sich leicht erhöhte Gehalte der 
Metalle Blei und Quecksilber, welche die Vorsorgewerte der BBodSchV für die Bodenarten 
Lehm/Schluff und Ton bzw. die entsprechenden Zuordnungswerte der LAGA-Richtlinie (TR Boden 
2004) überschritten, so dass eine Verwendung dieses Materials im Landschaftsbau bzw. ein Einsatz 
auf landwirtschaftlichen Flächen nicht möglich war. Für das belastete Material ergab sich eine Ein-
stufung in die Einbauklasse Z1.  

Weil keine nahegelegenen Deponiekapazitäten vorhanden waren und die Entsorgung auf den ange-
fragten Deponien wegen der zähflüssigen Konsistenz des Z1-Schlamms nicht bzw. nur einge-
schränkt möglich war, wurde dieser Schlamm in der Gräfte belassen. Damit zukünftig keine unnötige 
Mobilisation der Schwermetalle erfolgen kann, wurde der Schlamm in bereits bestehende wannen-
förmige Vertiefungen der Gräfte verschoben.  

 

 

4.4 Einrichtung einer Grundwassermessstelle 

Zur Dokumentation der Entwicklung der Grundwasserstände während der Sanierungsarbeiten wurde 
auf halber Strecke zwischen der Gräfte und dem Hauptgebäude des Gutes eine entsprechende 
Messstelle (Ausbautiefe 4,5 m) eingerichtet. Aus zu starken oder zu lange anhaltenden Absenkun-
gen des Grundwasserstandes hätten negative Auswirkungen auf die historische Bausubstanz des 
Herrenhauses resultieren können. Der Grundwasserstand bei Anlage der Messstelle wurde mit 1,70 
m unter Geländeoberkante gemessen. 

 

 

Abb. 13: Lage des Grundwasserspiegels im Kontrollbrunnen in den Sommermonaten des Jahres 
    2009 bei abgelassener Gräfte und nach ihrer Wiederauffüllung im anschließenden Herbst 
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4.5 Erfassung der Schäden am Natursteinmauerwerk 

Im Vorfeld der Sanierung wurden die Bereiche der Mauern mit der soweit als möglich zu erhaltenden 
Mauerritzenvegetation bestimmt. An dieser Abstimmung waren der Vegetationskundler, die drei Lei-
tenden des Projekt und auch der Fledermauskundler als fachspezifischer Hinweisgeber beteiligt. 

Bezogen auf das Mauerwerk zeigte sich das vollständige Schadbild erwartungsgemäß erst noch 
dem Ablassen und nach der Entschlammung der Gräfte, also erst mit dem Beginn der Mauersanie-
rungsarbeiten. In vielen Bereichen des Mauerwerks konnte deshalb erst im Verlauf der Sanierungs-
arbeiten Schritt für Schritt das Vorgehen bei der Reparatur bestimmt werden. Dies war immer dann 
der Fall, wenn durch Verwitterung Mauerbereiche soweit zerrüttet waren, das eine Neuaufmauerung 
mit oder ohne Steinaustausch erforderlich wurde. Vor diesem Hintergrund erfolgte die Mauersanie-
rung abschnittsweise mit zuvor genau eingewiesenen Teams von Maurern und unter intensiver Bau-
aufsicht durch einen Landschaftsarchitekten. 

 

4.6 Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen 

Erhöhte Anforderungen an die Erstellung der Vergabeunterlagen und die Auswahl des ausführenden 
Unternehmens bestanden durch die hohe Bedeutung des Areals in Bezug auf Naturschutz, Denk-
malschutz und Naherholung. Regional ansässige Unternehmen wurden auf ihre Fachkunde, Leis-
tungsfähigkeit und Zuverlässigkeit hin geprüft. Die Bauleistungen wurden getrennt nach Erdarbeiten 
und Natursteinarbeiten vergeben. Jeweils drei Firmen aus den beiden Sparten wurden zur Abgabe 
eines Angebotes aufgefordert. Die freihändige Vergabe der Bauleistungen erfolgte an die Bieter mit 
den wirtschaftlichsten Angeboten. Mit der Durchführung der Erdarbeiten betraut wurde am 
11.08.2009 die Firma Dieckmann Bauen + Umwelt GmbH & Co. KG aus Osnabrück. Den Zuschlag 
für die Natursteinarbeiten erhielt die Fa. Teuto Hoch- und Tiefbau GmbH aus Dissen. 

Die örtliche Bauleitung oblag dabei allen drei am Projekt beteiligten Fachbüros gleichermaßen.  

 

 

5 Umsetzung der Projektbausteine 

5.1 Sanierung des Natursteinmauerwerks 

Die Planung und Durchführung der Arbeiten erfolgte unter Berücksichtigung der Hinweise aus dem 
Pilotprojekt zur ökologischen Mauersanierung am Beispiel der Zitadelle Mainz und des darin enthal-
tenen Leitfadens zur ökologischen Mauersanierung (DBU: Az. 23856, 2008).  

Vor dem Sanierungsbeginn wurden im Frühjahr und Sommer 2009 Untersuchungen der Fauna und 
Flora durchgeführt (vgl. Kap. 3). Die Ergebnisse der Erfassungen zeigten, dass mehrere Mauerab-
schnitte seltene Pflanzenarten der Mauerritzengesellschaften beherbergen. Ein Sanierungsziel be-
stand daher in einer räumlichen Begrenzung der Sanierungsarbeiten auf Bereiche, in denen die 
vorhandenen Mauerschäden ein dringendes bauliches Eingreifen erforderten. In nicht vom Verfall 
bedrohten Mauerbereichen sollte dagegen schutzwürdige krautige Mauerritzenvegetation belassen 
werden. Von entscheidender Bedeutung bei der Sanierung des historischen Mauerwerks ist der 
Erhalt standorttypischer Vegetation an diesen nicht sanierungsbedürftigen Mauerpartien, da diese 
Pflanzenbestände als Initialstadien zur Wiederbesiedlung der sanierten Mauerabschnitte dienen. 
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Um für die hochspezialisierten Mauerritzengesellschaften geeignete Wuchsbedingungen zu erhalten, 
ist die Verwendung geeigneten Fugenmaterials unabdingbar. Hier wurde ein Trass - Kalkmörtel 
(Körnung: 0 - 4mm) benutzt.  

Die faunistischen Erfassungen ergaben keine Hinweise auf Fledermausquartiere oder Niststandorte 
von Vögeln in bzw. an den betroffenen Mauern (vgl. Kap. 3), so dass bei den Sanierungsarbeiten 
eine Berücksichtigung genutzter Reproduktionsstätten nicht erforderlich wurde. Das schadhafte 
Mauerwerk bot allerdings ein Quartierpotential für entsprechend spezialisierte Vogel- und Fleder-
mausarten. Bei der Mauersanierung oberhalb der Wasserlinie wurden daher in geeigneten Berei-
chen Brutnischen für gewässerorientiert lebende Vogelarten belassen und auch neu geschaffen. 
Versteckritzen und bestehende Höhlungen mit Quartiereignung für Fledermäuse wurden, soweit die 
Mauerwerksstatik dies erlaubte, ebenso belassen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 14:  Massive Schädigungen des Mauerwerks im Bereich der Wasserlinie und oberhalb davon nach 

Eindringen von Wurzeln von Schwarzerle und Sandbirke in ausgewitterte Fugen 

 

Die Sanierung des wasserseitigen Natursteinmauerwerks erfolgte in folgenden Arbeitsschritten: 

 

 Absenkung des Wasserspiegels in der Gräfte  

 Vollständige Entnahme oder möglichst tiefreichender Rückschnitt der aus dem Mauerwerk 
herauswachsenden nicht schützenswerten Pflanzen mit anschließendem Abtransport 
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 Markierung von Bereichen mit schutzwürdiger Mauerritzenvegetation sowie Instruktion der 
Mitarbeiter des ausführenden Betriebes bezüglich Berücksichtigung der naturschutzfachlichen 
Belange  

 Reinigung des Mauerfußes von Schuttablagerungen und Schlamm mittels Kleinbagger 

 Errichtung und Verankerung von Standgerüsten auf Bohlenlagen 

 Ausräumen losen oder verwitterten Fugenmaterials sowie von Pflanzenteilen bis auf tragfähi-
ges Material 

 Ausbau größerer Wurzeln 

 Ausmauern von Ausbrüchen und größeren Fehlstellen, soweit möglich, mit vorhandenem Na-
tursteinmaterial; Steinersatz erfolgte mit bauwerkstypischem Ibbenbürener Sandstein. 

 Lagenweise Neuverfugung der gereinigten Fugen, Nachbearbeitung der Fugenoberflächen 
mittels Bürste 

 Rückbau der Gerüste, Beseitigung von Restmaterialien, Reinigung der vorgelagerten Sohle 
der Gräfte 

 Nach den mehrwöchigen Sanierungsarbeiten wurde der Wasserspiegel der Gräfte wieder bis 
zum alten Stand angehoben. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 15:  Abgeschlossene Sanierung des Natursteinmauerwerks bei Schonung der schützenswerten  

Mauerritzenvegetation 
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5.2 Entschlammung der Gräfte 

Verfahrenstechnische Vorbemerkungen

Die Planungen zur Entschlammung der kritisch verlandeten Gräfte sahen in der Antragsphase zwei 
unterschiedliche Verfahren vor. Das südliche Becken, das überwiegend naturnahe Uferstrukturen 
aufweist, wies im Bereich des Wasserkörpers keine Bestände höherer Wasserpflanzen mehr auf. 
Die abgeböschten Ufer ermöglichten den problemlosen Bau einer Zufahrtsrampe für Kettenfahrzeu-
ge, so dass hier eine klassische Entschlammung durch Langarmbagger stattfinden konnte.  

: 

Das nördliche Becken der Gräfte besitzt allerdings fast durchgehend ummauerte Ufer, so dass Ket-
tenfahrzeuge hier nur suboptimale Zufahrtsmöglichkeiten haben. Daher wurde erwogen, dieses Be-
cken durch einen schwimmenden Saugbagger zu entschlammen. Mehrere Gründe haben jedoch 
dazu geführt, dass dieses Verfahren nicht angewendet wurde. Nach einem ersten Absenken des 
Wasserspiegels wurde klar, dass sich besonders in den Randbereichen des nördlichen Beckens viel 
Bauschutt und auch Müll angesammelt und mit der Schlammauflage vermengt hatte. Zudem war das 
Geflecht der Rhizome der Wasserpflanzen erheblich dichter als erwartet, so dass das Absaugen des 
Schlamms deutlich komplizierter und zeitaufwändiger geworden wäre, als geplant. Den wesentlichen 
Grund lieferte allerdings ein ergänzendes Gutachten zur Schadstoffbelastung der Schlämme, das 
den zentralen Bereich des nördlichen Beckens als mit Blei und Quecksilber belastet (Einbauklasse 
Z1) auswies. Daher wurde entschieden, auch im ummauerten Teil der Gräfte Langarmbagger einzu-
setzen, die die unbelasteten Teilbereiche von den zugänglichen Rändern aus entschlammen konn-
ten. Der von Schwermetallbelastung betroffene zentrale Bereich blieb unangetastet. Da die Gräfte 
dort noch relativ tief war, bestand keine zwingende Notwendigkeit den Schlamm zum jetzigen Zeit-
punkt aus der Gräfte zu entfernen. 

 

Ausschreibung

Der in der Ausschreibung genutzte Positionstext lautete: 

: 

Sedimentberäumung eines Stillgewässers durch Trockenbaggerung 

laden, transportieren und fachgerecht entsorgen 
nach Angaben der Bauleitung,  
incl. Anlieferung und Abtransport der Gerätschaften. 
Schadstoffbelastung: Die Vorsorgewerte der BBodSchV für die  
Bodenarten Lehm/Schluff und Ton bzw. die entsprechenden  
Z0-Zuordnungswerte der LAGA-Richtlinie (TR Boden, 2004) werden eingehalten.  
Das Material kann unter der Abfallschlüssel-Nr. 17 05 04 "Boden und Steine  
mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen, einer Verwertung zugeführt werden. 
Das Material geht in das Eigentum des AN über, 
Abrechnung nach Aufmaß und Anzahl der Fahrzeuge, 
Basis für die Massenermittlung ist das teilentwässerte Substrat, 
Für die Entsorgung des Materials ist ein Entsorgungsnachweis zu erbringen. 
Eventuelle Standzeiten von Baumaschinen oder Anlagenteilen des AN, die sich  
durch Wartezeiten im Rahmen der Schlammteilentwässerung ergeben, berechtigen  
nicht zu finanziellen Nachforderungen. Die fachgerechte Entsorgung von nicht  
als Schlamm zu entsorgender Materialien gem. Abfallschlüssel-Nr. 17 09 04,  
die während der Entschlammung in der Gräfte vorgefunden werden,  
sind bis zu 3 t in den EP einzukalkulieren. 
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Ausführung: 

Unter dem Schlamm der Gräfte befand sich eine ca. 2m mächtige tonig-schluffige Deckschicht über 
schluffigem Feinsand. Diese Schichtenfolge war für eine Befahrung durch Bagger ausreichend trag-
fähig. Nur in kleineren Teilbereichen nahe der Brücke und am südöstlichen Ufer fanden sich tiefere 
schlammgefüllte Ausmuldungen, die im Zuge früherer Entschlammungsmaßnahmen entstanden sein 
könnten. 

Im ersten Schritt wurde das südliche Becken der Gräfte entschlammt. Zwei kettengetriebene Spezi-
albagger mit 13 m langen Auslegern konnten ohne weite Fahrwege in der Gräfte den Schlamm zu-
sammenziehen und auf am Ufer stehende Transportfahrzeuge verladen. Für die Abfuhr wurden 
mehrere durch Traktoren gezogene wasserdichte Kipper genutzt, die die unbelasteten organischen 
Schlämme auf nahegelegene landwirtschaftliche Flächen verbrachten, wo das Material nach dem 
Aussickern des Restwassers durch die Flächennutzer eingearbeitet wurde. 

Die Arbeiten erfolgten unter weitgehender Schonung der geschützten Ufervegetation. Lediglich im 
Bereich der Zufahrtsrampe mussten Gehölze zurückgeschnitten und eine größere Schwarzerle (Al-
nus glutinosa) auf den Sock gesetzt werden. Dieser Baum wurde später als immobile Totholzstruktur 
in den südlichen Teil der Gräfte eingebracht. 

Während der südliche Teil der Gräfte entschlammt wurde konnte bereits mit der Mauersanierung in 
diesem Bereich begonnen werden. 

Im nächsten Arbeitsschritt wurde der nördliche Teil der Gräfte partiell entschlammt. Vorwiegend er-
folgte dies vom westlichen Ufer aus, wo der Bagger nahe der Mauerkrone positioniert wurde.  

Insgesamt wurden ca. 5.600 m³ Schlamm der Gräfte entnommen und abtransportiert, wobei der 
wesentliche Anteil aus dem südlichen, kritisch verlandeten Teilbecken stammte.  
 
 

5.3 Neubesatz mit gefährdeten auengewässertypischen Fischarten und Großmuscheln 

Nach Abschluss der Mauersanierung wurde die Gräfte im Oktober 2009 mittels des an der Düte 
gelegenen Pumpwerks wieder mit Wasser befüllt. Nach mehreren Wochen Standzeit und wieder 
einsetzender Planktonentwicklung wurden die wenigen vor der Entschlammung aus der Gräfte ge-
borgenen und zwischenzeitlich in Rundbecken gehälterten Teichmuscheln, Bitterlinge und Rotfedern 
wieder in die Gräfte ausgebracht.  

Eine Erhöhung des Bitterlingbestandes durch ergänzenden Besatz sowie ein Erstbesatz mit den 
ebenfalls auengewässertypischen Fischarten Moderlieschen und Karausche war für das Frühjahr 
2010 vorgesehen, nach weiterer Verbesserung der  Ernährungsbedingungen in der Gräfte. 

Dieser Besatz musste jedoch verschoben werden, da im Frühjahr 2010 am Ablassbauwerk eine 
Undichtigkeit registriert wurde, die Reparaturarbeiten und einen Teilablass der Gräfte erforderlich 
machte. Nach Instandsetzung des Ablassbauwerks und Wiederauffüllung der Gräfte war der geplan-
te Fisch- und Großmuschelbesatz aufgrund der vorangeschrittenen Jahreszeit nicht mehr zu bezie-
hen. Der abschließende Besatz mit gefährdeten auengewässertypischen Fischarten und Großmu-
scheln erfolgte daher erst im Frühjahr 2011. Im Nachhinein hat sich dies als glücklich erwiesen, denn 
Ende August 2010 ereignete sich ein 170-jährliches Abflussereignis mit extremer Ausuferung der 
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Düte und massiver Durchströmung der gesamten Gräfte, bei dem zuvor eingesetzte Fische vermut-
lich in erheblichem Umfang für die Gräfte verloren gegangen wären. 

Details zu Art und Umfang des Besatzes sind Tab. 2 zu entnehmen. Besetzt wurden nahezu aus-
schließlich Fische der Altersklassen 1+ und 2+. An älteren Fischen wurden lediglich acht Rotfedern 
und drei größere Laichkarauschen eingesetzt. Letztere stammten aus einem Rückhaltebecken der 
Stadtwerke Osnabrück, dass im Herbst 2010 entschlammt wurde.   
  
Tab. 2:   Neubesatz der Gräfte mit gefährdeten auengewässertypischen Fischarten  und Großmuscheln  

 
Fischarten und  
Großmuschelarten 

 
Neubesatz der Gräfte [ Individuen] 

 
Oktober 2009 

 
Juni 2010 

 
November 

2010 

 
März & Mai 

2011 
 
Bitterling 
- Rhodeus sericeus 

 
90* 

 
10*** 

  
1000*** 

 
 
Moderlieschen 
- Leucaspius delineatus 

 
- 

 
20*** 

 

  
3200*** 

 
Karausche 
- Carassius carassius 

 
- 

  
3** 

 
500*** 

 
Rotfeder 
- Scardinius erythrophthalmus 

 
18* 

   

 
Große Teichmuschel 
- Anodonta cygnea 

 
14* 

 
50*** 

 

 
17** 

 
16*** 

 
 
Gemeine Teichmuschel 
- Anodonta anatina 

  
10*** 

  
 

 
Malermuschel 
- Unio pictorum 

  
41*** 

  
10*** 

 
Aufgeblasene Flussmuschel 
- Unio tumidus 

    
39*** 

 

*  Fische und Großmuschel, die vor der Sanierung aus der Gräfte geborgen wurden und 
danach wieder in sie zurückgesetzt wurden. 

 

** große Laichkarauschen und Großmuscheln aus einem städtischen Rückhaltebecken, 
dass im Herbst 2010 im Ortsteil Hellern entschlammt wurde. 

 

*** Besatzfische und Großmuscheln, die aus Teichwirtschaften zugekauft und in die Gräfte 
verbracht wurden. 



DBU Deutsche Bundesstiftung Umwelt 
Az. 26386 - Abschlussbericht 

 

   34 

5.4 Monitoring zur Entwicklung der Fischbestände nach dem Neubesatz  

Das erste Monitoring zur Entwicklung der Fischbestände in der sanierten Gräfte wurde in der zwei-
ten Oktoberhälfte des Jahres 2011 durchgeführt. Dabei wurden 14 Kleinfischreusen und zwei große 
Flügelreusen in der Gräfte exponiert. Nähere Angaben zu Größe, Form, Maschenweite und Exposi-
tionsdauer der Reusen sowie zum Fangbefund können Tab. 3 entnommen werden. 

Insgesamt wurden bei dem Monitoring 589 Fische gefangen, die sich auf 7 Arten verteilten. Dies 
sind drei Arten mehr, als durch den Neubesatz mit auengewässertypischen Arten in die sanierte 
Gräfte eingebracht wurden.  

Es ist davon auszugehen, dass die drei nicht dem Neubesatz zuzurechnenden Arten im Zuge eines 
170-jährlichen Hochwasserereignisses, das am 28. August 2010 auftrat, aus oberliegenden Gewäs-
sern des Einzugsgebietes in die Gräfte gelangten. Es handelte sich um die autochthonen Arten 
Gründling und  Dreistachliger Stichling sowie um die allochthone Art Giebel. Es ist davon auszuge-
hen, dass alle drei Arten zukünftig in der Gräfte zur Reproduktion schreiten werden. In Bezug auf die 
Arten Dreistachliger Stichling und Gründling erscheint dies nicht problematisch. Dem erneuten Auf-
treten des Giebels in der Gräfte ist aber höchste Aufmerksamkeit zu widmen, da diese Art bereits 
zuvor in der Gräfte zur Massenentwicklung neigte und insbesondere für die neu in die Gräfte ausge-
brachte Art Karausche eine problematische Konkurrenz darstellt.  

 

 

Abb. 16:  Im Jahr 2011 in der Gräfte geschlüpfter Bitterling  
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Von den gezielt und überwiegend neu in die Gräfte ausgebrachten gefährdeten auengewässertypi-
schen Fischarten ist erfolgreiche Fortpflanzung für den Bitterling und für das Moderlieschen bereits 
zu vermelden. Die im Frühjahr 2011 eingesetzten Karauschen waren im Sommer 2011 noch nicht 
geschlechtsreif, so dass bei dieser Art Nachkommenschaft auch noch nicht zu erwarten war. Bei den 
in geringer Stückzahl in die Gräfte zurückgesetzten Rotfedern konnte im Oktober 2011 ebenfalls 
bereits erfolgreiche Reproduktion nachgewiesen werden.  

 

5.5 Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit 

5.5.1 Pressearbeit 

In allen Projektphasen erfolgte eine Berichterstattung durch lokale Printmedien (Pressespiegel siehe 
Anlage 2). Die Koordination der Pressearbeit hat die Pressestelle der DBU übernommen. Zu Pro-
jektbeginn führte der lokale Radiosender zudem Interviews mit dem DBU-Generalsekretär Dr. Fritz 
Brickwedde sowie mit Herrn Lorenz als Projektkoordinator. 

Anfang 2012 werden die Kooperationspartner (Stadtwerke Osnabrück, Niedersächsisch-West-
fälische Anglervereinigung) gemeinsam mit der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt Osnabrück 
die Fortführung des Projektes übernehmen. In diesem Rahmen ist ein weiterer Pressetermin ge-
plant. Als Information für die Bevölkerung soll auch ein Artikel in der Zeitschrift hier, dem Kunden-
magazin der Stadtwerke Osnabrück platziert werden, das in Osnabrück an alle Haushalte verteilt 
wird. 

 

5.5.2 Schautafeln vor Ort 

Als langfristig wirksames Informationsmedium wurden drei Schautafeln angefertigt (siehe Anlage 1), 
und an geeigneter Stelle am Gut Sutthausen aufgestellt. Die Standortwahl erfolgte in Abstimmung 
mit der städtischen Denkmalpflegebehörde. Zwei Tafel besitzen das Format DIN A1, eine Tafel das 
Format DIN A2. Durch die Tafel 1 besteht die Möglichkeit für die zahlreichen Besucher der Gutsan-
lage, allgemeine Informationen zu Anlass und Hintergrund des Modellprojektes zu erhalten. Konkre-
ter erfolgt die Darstellung der Informationen auf der Tafel 2, die über den Naturraum Gräfte und ihre 
Bedeutung für Fische und Muscheln berichtet. Einen fundierten mit historischen Karten und Fotos 
bebilderten Abriss der Geschichte des Gutes Sutthausen bietet die Tafel 3. 

 

5.5.3 Publikation der Projektergebnisse  

Auf Anregung der DBU werden die bisherigen Projektergebnisse für national zugängliche Datenban-
ken aufbereitet und zur Veröffentlichung bereitgestellt. Hierzu zählt das Fraunhofer-
Informationszentrum Raum und Bau (IRB), Stuttgart, sowie das Hornemann Institut - Zentrum für die 
Erhaltung des Weltkulturerbes, Hildesheim. 
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6 Fortführung des Projekts durch die Kooperationspartner / Perspektiven 

6.1 Regelmäßige Kontrolle und zielgerechte Pflege der Natursteinufermauern 

Menschliche Bauwerke unterliegen generell der Verwitterung. Für Jahrhunderte alte Mauern aus 
Naturstein, die mit ihrer Basis im Wasser stehen und oberhalb der Wasserlinie den atmosphärischen 
Niederschlägen nur wenig geschützt ausgesetzt sind, gilt dies in erhöhtem Maße. Neben physikali-
schen und chemischen Verwitterungsprozessen sind in nassen und wechselfeuchten Naturstein-
mauerwerken auch Organismen, besonders Pflanzen durch Wurzelsprengung und weitere biologi-
sche Phänomene der Rohbodenbildung am Prozess der Mauerverfalls beteiligt.  

Um diesen Prozess soweit als möglich zu entschleunigen, sollten die Mauern der Gräfte zukünftig in 
jedem Jahr im Spätsommer einer Inspektion unterzogen werden. Im Bereich von Mauerfugen oder 
Rissen auskeimende Gehölze sowie dort starkwüchsig aufkommende Ruderalpflanzen sind dabei zu 
entfernen. Diese Arbeiten können von auf dem Gut beschäftigten Gartenbauhelfern größtenteils vom 
Boot aus durchgeführt werden. Größere durch Verwitterung entstandene Eintrittspforten für 
Gehölzkeime und Ruderalpflanzen sind gegebenenfalls fachgerecht mit einem bauwerkstypischen 
Trass-Kalkmörtel zu reparieren  Der Arbeitseinsatz und die Kosten für den Erhalt des unter Denk-
malschutz stehenden Mauerwerks lassen sich so aufs Jahr gesehen in Grenzen halten und langfris-
tig gesehen minimieren. Ansätze von Schäden werden frühzeitig erkannt und können unter Scho-
nung und sogar Förderung schutzwürdiger Mauerritzenvegetation beseitigt werden. Kostspielige 
größere Reparaturen lassen sich so über einen längeren Zeitraum vermeiden und die Vorkommen 
wertvoller Mauerritzenvegetation lassen sich nachhaltig sichern.  

 

6.2 Monitoring und Bewirtschaftung des Fischbestandes durch die NWA 

Nach Sanierung und Neubesatz der Gräfte mit gefährdeten auengewässertypischen Fischarten wird 
die Niedersächsisch-Westfälische Anglervereinigung e. V. (NWA) als Kooperationspartner des Pro-
jekts alljährlich im Herbst mit Hilfe von Reusen oder alternativ mittels Elektrobefischung in der Gräfte 
ein Monitoring durchführen. Untersucht werden dabei das Spektrum der vorkommenden Fischarten, 
die Anteile der verschiedenen Arten am Gesamtfischbestand sowie die jeweiligen Anteile der Jungfi-
sche. Bei auengewässertypischen Arten mit hinreichender Reproduktion können Teilmengen des 
Bestandes aus der Gräfte für Besatzzwecke entnommen werden. Diesen Part und die Verbringung 
der Besatzfische in für eine Besiedlung geeignet erscheinende Rückhaltebecken der Stadt über-
nimmt die Niedersächsisch-Westfälische Anglervereinigung e. V. als Kooperationspartner des Pro-
jekts.  

Im Rahmen des Monitoring und bei der Entnahme von Besatzfischen gemachte Fänge nicht autoch-
thoner Fischarten werden der Gräfte entnommen und in einen kleinen vom Fließgewässernetz iso-
lierten Baggersee verbracht, der sich im Landkreis Osnabrück südlich von Bad Iburg befindet und als 
Angelgewässer kommerziell bewirtschaftet wird. In diesem See kommt der Topräuber Hecht zur 
Fortpflanzung. Zudem wird das Gewässer fortlaufend stark mit kapitalen Salmoniden besetzt. Die 
nicht autochthonen Fische der Gräfte gehen deshalb über kurz oder lang in der Nahrungskette die-
ses Sees auf, d. h. sie von Topräubern gefressen, die wiederum stark beangelt werden. Letztlich 
findet so eine vertretbare Verwertung der nicht autochthonen Fische für den menschlichen Verzehr 
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statt und einer unkontrollierten Weiterverbreitung invasiver Fischarten wird entgegen gewirkt. Die 
Konkurrenz durch nicht autochthone  Fischarten in der Gräfte wird zudem gemindert. 

 

6.3 Besiedlung städtischer Rückhaltebecken in Kooperation mit den Stadtwerken 

Die Auswahl der als Lebensraum für gefährdete auengewässertypische Fischarten geeignet er-
scheinenden Rückhaltebecken erfolgt in Abstimmung mit den Stadtwerken und der NWA unter mo-
derierender und koordinierender Beteiligung der städtischen Naturschutzverwaltung. Erfolgskontrol-
len bezüglich der Entwicklung der Fischbestände in neu mit auengewässertypischen Arten besetzten 
Rückhaltebecken werden von der NWA durchgeführt und dokumentiert.  

Ein Besatz von Rückhaltebecken mit Bitterlingen macht nur Sinn, wenn im Besatzgewässer auch 
Großmuschelbestände existieren. Darum ist es vor einem Besatz mit Bitterlingen stets notwendig, 
das Besatzgewässer auf Vorkommen von Großmuscheln zu untersuchen. Ohne derartige Vorkom-
men kann sich der Bitterling nicht fortpflanzen. Deshalb ist auch eine Bewirtschaftung der städti-
schen Rückhaltebecken in Bezug auf Großmuschelvorkommen anzustreben. Da in jedem Jahr in der 
Stadt einige Rückhaltebecken entschlammt werden, können Großmuscheln aus solchen gesichert 
und für die Ansiedlung von Vorkommen des Bitterlings in geeignet erscheinenden Rückhaltebecken 
genutzt werden.  

 

6.4 Öffentlichkeitsarbeit und Publikationen im Rahmen der Fortführung des Projekts 

Über die Ergebnisse des fortlaufenden Monitorings zur Entwicklung der Fischbestände in der Gräfte 
sowie über Ansiedlungsversuche und Ansiedlungserfolge mit gefährdeten auengewässertypischen 
Fischarten in städtischen Rückhaltebecken soll zukünftig in den vierteljährlich erscheinenden NWA-
Nachrichten regelmäßig berichtet werden. 

Über Versuche und Erfolge der Besiedlung städtischer Rückhaltebecken mit gefährdeten auenge-
wässertypischen Fischarten soll zudem auch im Magazin „hier“ der Stadtwerke, das kostenlos an 
alle Osnabrücker Haushalte verteilt wird, und darüber hinaus auch in der Neuen Osnabrücker Zei-
tung berichtet werden.  

Vermutlich haben auch lokale und regionale Radio- und Fernsehsender Interesse an Berichterstatt-
ungen im Rahmen der Fortführung des Projekts.  

Nach mehrjähriger Laufzeit des Monitorings zur Entwicklung des Fischbestandes der Gräfte sollen 
die Ergebnisse auch zusammenfassend in der Fachpresse veröffentlicht werden. Ansiedlungsversu-
che und erfolgreiche Ansiedlungen von gefährdeten Fischarten in städtischen Rückhaltebecken sol-
len ebenfalls wissenschaftlich dokumentiert und in der Fachpresse publiziert werden.  

 
 
 
 
  



DBU Deutsche Bundesstiftung Umwelt 
Az. 26386 - Abschlussbericht 

 

   39 

7 Fazit 

Die Entschlammung der Gräfte und die bautechnische Sanierung der zugehörigen Ufermauern 
konnten im Einklang der Interessen von Denkmal- und Naturschutz durchgeführt werden.  

Die Authentizität der unter Denkmalschutz stehen Ufermauern wurde erhalten, indem bei dem ver-
schiedentlich erforderlichen Steinersatz ein bauwerkstypischer Naturstein (Ibbenbürener Sandstein) 
verbaut wurde und als Verbundmaterial ein ebenfalls bauwerkstypischer Trass-Kalkmörtel zum Ein-
satz kam.  

Die lokal und über die Lokalität hinaus für den Naturschutz bedeutsamen Vorkommen von Arten, 
Pflanzengesellschaften und Lebensraumtypen konnten für den Standort nachhaltig gesichert wer-
den. Neben allgemein oder regional seltenen Arten, darunter Arten der Roten Liste, betrifft dies ins-
besondere auch FFH-Arten und FFH-Lebensraumtypen der Gewässer, der Ufer und der Auen. 

Durch Entfernung der nicht autochthonen, teils invasiven Fischarten aus der Gräfte und durch er-
gänzenden bzw. Neubesatz mit gefährdeten auengewässertypischen Fischarten und Großmuscheln 
konnte für das ökologische System der Düte ein Beitrag geleistet werden zur Förderung der Entwick-
lung einer naturgemäßeren Biodiversität.  

Im Rahmen des im Oktober 2011 erstmalig durchgeführten Monitorings wurde in der Gräfte bereits 
erfolgreiche Reproduktion bei den auengewässertypischen Fischarten Bitterling, Moderlieschen und 
Rotfeder festgestellt. In Bezug auf die ebenfalls eingesetzten Karauschen wurde bislang noch kein 
Reproduktionserfolg nachgewiesen. Aufgrund der eingesetzten Altersklassen wird für diese Art Re-
produktion erst ab dem Jahr 2012 erwartet.  

Bei dem ersten Monitoring wurde auch festgestellt, dass über die eingesetzten auengewässertypi-
schen Fischarten hinaus weiter Fischarten in der Gräfte vorhanden waren. Es handelte sich um die 
Arten Gründling, Dreistachliger Stichling und Giebel. Vertreter dieser Arten dürften im Zuge eines 
170-jährlichen Hochwasserereignisses, dass die Region Osnabrück am 28. 08. 2011 mit gewaltigen 
Ausuferungen der Bäche und Flüsse überraschte, aus oberliegenden Stillgewässern oder oberlie-
genden Fließgewässerabschnitten in die Gräfte gelangt sein.  

Das Vordringen von Gründlingen und Dreistachligen Stichlingen in der Gräfte dürfte in Bezug auf 
das Erreichen der gesetzten Ziele keine negativen Auswirkungen haben. Das erneute Auftreten der 
invasiven Art Giebel ist jedoch problematisch. Es wird deshalb zunächst empfohlen, die erneut in die 
Gräfte geratenen Giebel und deren Nachkommenschaft durch Reusenbefischung gezielt auszudün-
nen. Allein hierdurch wird der allochthone Giebel jedoch sicher nicht aus der Gräfte eliminiert werden 
können. Wie sich die Konkurrenz des Giebels auf die Bestandentwicklung der ökologisch sehr ähn-
lich eingenischten Karausche auswirken wird, wird das Monitoring der kommenden Jahre zeigen. Ein 
nochmaliges Ablassen der Gräfte zur Eliminierung der Giebel wäre aus naturschutzfachlicher Sicht 
sinnvoll, aber auch mit erheblichem Arbeitsaufwand verbunden. 

Das schnelle Wiederauftreten des Giebels in der Gräfte zeigt auf jeden Fall, dass es sinnvoll wäre, 
im oberliegenden Einzugsgebiet Vorkommen des Giebels in Rückhaltebecken oder Teichen im Zuge 
von Bewirtschaftungs- oder Unterhaltungsmaßnahmen baldmöglichst zu eliminieren. Hierzu müsste 
auf verschiedenen Ebenen bei den Oberliegern aber zunächst Problembewusstsein und Handlungs-
bereitschaft durch Herantragen der notwendigen Informationen geschaffen werden.  
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Bei der Unterhaltung von Regenrückhaltebecken durch die zuständigen Betreiber wäre die Aufstel-
lung eines verbindlichen Verhaltenskodexes in Bezug auf den Umgang mit dort vorkommenden Fi-
schen allgemein und im Besonderen bezüglich des Umgangs mit Vorkommen invasiver Fischarten 
sinnvoll. Als wirtschaftlich kaum interessante Fischart sollten Giebel auch grundsätzlich nicht mehr 
als Besatz in Teichanlagen eingebracht werden. In diesem Zusammenhang sollte auch dem bislang 
unreglementierten Verkauf und der Nutzung von Giebeln sowie anderer invasiver Fischarten als 
Köderfisch entgegengewirkt werden. Hier wäre ebenfalls die Aufstellung eines Verhaltenskodexes 
für Verkaufsstellen von Köderfischen und für Mitglieder von Angelvereinen sinnvoll.  

Wann und in welchem Umfang in den nächsten Jahren Rückhaltebecken der Stadt Osnabrück mit 
gefährdeten auengewässertypischen Fischarten aus der Gräfte besiedelt werden können, wird sich 
erst in den kommenden Jahren zeigen. Neben hinreichenden Reproduktionsüberschüssen in der 
Gräfte wird hier die Bereitschaft der Kooperationspartner Stadtwerke Osnabrück und Niedersäch-
sisch-Westfälischer Anglervereinigung e. V. zu langfristiger vertrauensvoller Zusammenarbeit ent-
scheidend sein für den Erfolg. Es erscheint sinnvoll, dass die städtische Naturschutzverwaltung bei 
dieser Zusammenarbeit moderierend und koordinierend Verantwortung übernimmt. 

Die aus der Gräfte geborgenen nicht autochthonen Fische wurden in einem nahen Baggersee ver-
bracht, der keine offene Verbindung zum Fließgewässernetz aufweist und kommerziell als Angelge-
wässer bewirtschaftet wird. Eine Weiterverbreitung der zum Teil invasiver Fischarten kann ausge-
hend von diesem Gewässer nicht erfolgen. Die aus der Gräfte eingebrachten nicht autochthonen 
Fische gehen über kurz oder lang in der Nahrungskette des Sees auf und finden - infolge der inten-
siven Beangelung fortlaufend in den See eingesetzter Großsalmoniden (Topräuber) – überwiegend 
indirekt auch Verwertung für den menschlichen Verzehr. 

Der aus der Gräfte entnommene, nicht relevant belastete Schlamm konnte zur Bodenverbesserung 
und Düngung im näheren Umfeld der Gräfte auf landwirtschaftlichen Nutzflächen ausgebracht wer-
de. Diese Form der Verbringung leistete einen ökologisch und ökonomisch sinnvollen Betrag zur 
Substitution von Mineral- und Gülledüngung. 

Die partiell in der Gräfte nachgewiesenen, leicht schwermetallbelasteten Schlämme der Einbauklas-
se Z1 verblieben weitgehend in der Gräfte, weil für eine vollständige Deponierung die finanziellen 
Mittel nicht zur Verfügung standen und weil bezahlbare Deponiekapazität in der Stadt und im Land-
kreis Osnabrück nicht vorhanden war. Weil im nördlich gelegenen Becken der Z1-Schlamm in der 
Gräfte verblieb, war es möglich, wertvolle Schwimmblattpflanzenbestände in der Gräfte als Laich- 
und Siedlungssubstrat für Fische und wirbellose Wassertiere im Kern unangetastet zu lassen.  
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